
Gemeinde Obernzenn
Marktplatz 9, 91619 Obernzenn
E-Mail: info@obernzenn.de · www.obernzenn.de
Tel. 0 98 44 / 97 99 0 · FAX 0 98 44 / 97 99 79

Öffnungszeiten des Rathauses Obernzenn:
Mo - Fr:  08:00 – 12:00 Uhr
Mo:   13:00  – 16:30 Uhr
Do:   13:00  – 18:00 Uhr

So sind wir zu erreichen:

Erster Bürgermeister Reiner Hufnagel 97 99 23
Sekretariat, Zenn-
grundhalle, verkehrs-
rechtliche Anordnung

Tanja Nell 97 99 23

Geschäftsleitung Heike Greiner 97 99 13
Meldeamt, Passamt,
Mitteilungsblatt Brigitte Schneller 97 99 11

Standesamt,
Kämmerei Armin Bachschuster 97 99 19

Marktkasse, Müll,
Steuern, Mieten, 
Pachten

Werner Plettl 97 99 15

Bauamt Jutta Schaub 97 99 14
Rente, Bauamt Petra Hertlein 97 99 26
Mittagsbetreuung,
Grunderwerb Monika Goller 97 99 17

Bauhof Dienstbereitschaft 97 99 50

Kirchweihdämmerschoppen 
mit Bieranstich

Arbeitsreiche Monate liegen hinter 
uns, umso mehr freuen wir uns auf
unbeschwerte, harmonische und 
fröhliche Kirchweihtage vom 
28.09. bis 03.10.2023. 
Aus diesem Anlass möchte ich Sie, liebe Bürgerin-
nen und Bürger, sehr herzlich zum Kirchweihdäm-
merschoppen mit Bieranstich am Kirchweihfreitag, 
29.09.2023, ab 19.00 Uhr in die Zenngrundhal-
le einladen. Mit dabei sein werden Gäste aus Politik, 
Wirtschaft, aus dem kommunalen Bereich und na-
türlich aus unserer Partnergemeinde Raschau-Mar-
kersbach. Die musikalische Umrahmung über-
nimmt wieder der Musikverein Obernzenn. 
Ich freue mich viele Besucher an unserem 
Kirchweih-Dämmerschoppen begrüßen zu dürfen und 
auf einen kurzweiligen Abend in geselliger Runde.

Ihr 1. Bürgermeister Reiner Hufnagel

Grünland 1,0997 ha in der Gemarkung 
Oberaltenbernheim ab 01.10.2023 zu ver-
pachten.
Schriftliche Pachtangebote bitte bis 01.10.2023 an 
den Markt Obernzenn z. Hd. Herrn Plettl 
Telefon 09844 / 979915
 
Grünland mit Obstbaumbestand 2047 qm in 
Limbach ab 01.10.2023 zu verpachten.
Telefon 09844 / 979915 Herr Plettl

Das nächste Mitteilungsblatt erscheint am
18. Oktober 2023

Annahmeschluss am 09. Oktober 2023
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In eigener Sache



Der Marktgemeinderat hatte in seiner Sit-
zung am 17.05.2023 u. a. folgende Angele-
genheiten beraten und beschlossen:

Errichtung eines Holzhauses mit zwei Gar-
tenhäusern 
Der Marktgemeinderat beschloss nach Sichtung und 
Prüfung sein Einvernehmen nach dem Baugesetz-
buch zu dem vorgelegten Bauplan zur Errichtung 
eines Holzhauses mit zwei Gartenhäusern auf Flur-
Nr. 902/8 der Gemarkung Obernzenn, Rosenleite 5, 
zu erteilen. 
Dem Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen 
des Bebauungsplans Nr. 6 „Rosenleite“ des Marktes 
Obernzenn wird in Bezug auf
- die Dachneigung des Wohnhauses (Bauantrag 
   25,5° / BBP 34-48°)
- die Dachneigung der Nebengebäude (Bauantrag 
   11,1° / BBP 15-48°)
- die Dachfarbe (Bauantrag anthrazit / BBP rot bzw. 
   rotbraun)
zugestimmt. Alle anderen Festsetzungen des Bebau-
ungsplans sind eingehalten.

Erweiterung des bestehenden Wohnraums 
im Dachgeschoss durch Errichtung einer 
Gaube
Der Bauwerber möchte auf dem elterlichen Grund-
stück im Dachgeschoss den bestehenden Wohn-
raum durch die Errichtung einer Gaube erweitern. 
Gleichzeitig beantragt er die isolierte Abweichung in 
Bezug auf die Abstandsflächen. Die Nachbarn wer-
den durch die Errichtung des Bauvorhabens nicht 
negativ eingeschränkt und haben durch ihre Unter-
schrift auf dem Bauantrag und den Planskizzen zu-
gestimmt.

Das Landratsamt Neustadt/Aisch hat mit Schreiben 
vom 20.07.2023 die Marktgemeinde darüber infor-
miert, dass der vorgelegte Antrag auf isolierte Ab-
weichung geprüft wurde und aus deren Sicht nicht 
notwendig ist.

Errichtung eines Gartenhauses 
Auf dem Grundstück Fl. Nr. 823 Gemarkung Obern-
zenn ist die Errichtung eines Gartenhauses im 
Rahmen einer isolierten Befreiung von den Fest-
setzungen eines Bebauungsplans beantragt. Das 
Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des rechts-
kräftigen BP Nr. 3 des Marktes Obernzenn und soll 
im Bereich der privaten Grünfläche errichtet wer-
den. Die private Grünfläche ist, entsprechend dem 
Bebauungsplan, von Bebauung freizuhalten, weil in 
diesem Bereich zum Teil Fernwasserleitungen ver-
legt sind und dieser Bereich auch als Schutzstreifen 

dient. 

Aus gestalterischen Gründen soll das geplante Gar-
tenhaus zum Teil in der festgesetzten Grünfläche 
errichtet werden. In diesem Bereich sind keine öf-
fentlichen Leitungen auf Fl. Nr. 823 selbst verlegt, 
die durch das Bauvorhaben überbaut werden könn-
ten oder behindert werden. Die Sichtachse im Kreu-
zungsbereich wird durch das Bauvorhaben nicht be-
einträchtigt. Auf den Nachbargrundstücken wurden 
auch Nebengebäude und Gartenhäuser zugelassen, 
die im festgesetzten Schutzbereich errichtet wurden.
Der Marktgemeinderat Obernzenn beschloss nach 
Sichtung und Prüfung sein Einvernehmen nach dem 
Baugesetzbuch für den vorgelegten Antrag auf iso-
lierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans Nr. 3 auf Errichtung eines Gartenhauses 
auf Fl. Nr. 823 Gemarkung Obernzenn, Esbacher 
Ring 2, zu erteilen.

Nutzungsänderung Schweinestall zu Woh-
nung 
Auf dem Grundstück Flur-Nr. 87 Gemarkung Egen-
hausen soll das früher als Schweinestall genutzte 
Gebäude zur Wohnung umgebaut werden. Für das 
angrenzende ehemalige Stallgebäude auf Flur-Nr. 
87/1 der Gemarkung Egenhausen wird ein Antrag 
auf Nutzungsänderung als Lagerhalle nachgereicht 
und zu gegebener Zeit im Gemeinderat behandelt.
Der Marktgemeinderat beschloss nach Sichtung und 
Prüfung sein Einvernehmen nach dem Baugesetz-
buch zu dem vorgelegten Bauplan zur Nutzungsän-
derung Schweinestall zu Wohnung auf Flur-Nr. 87 
der Gemarkung Egenhausen, Egenhausen 35, zu er-
teilen. 

Limbach Ortsmitte von 13:25 – 13:45 Uhr
Ausleihtag: Dienstag 19.09. / 10.10. / 07.11. / 28.11. 
/ 19.12.

Brachbach - Bushaltestelle 15:05 - 15:20 Uhr
Hechelbach - Ortsmitte 15:35 - 15:50 Uhr
Unteraltenbernheim – „Schwarzer Adler“ 
15:55 - 16:10 Uhr
Ausleihtag: Dienstag 03.10. - Entfällt wegen Feier-
tag / 24.10. / 21.11. / 12.12.

ZennGrundSchule von 10:20 – 12:00 Uhr 
Ausleihtag: Freitag 29.09. / 20.10. / 17.11. / 08.12.

Aus dem Gemeinderat
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Fahrplan Kreisbücherei
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Donnerstag, 28.09.2023
ab 11.00 Uhr      Schlachtschüssel im Gasthaus „Zenngrund“
ab 16.00 Uhr     Schlachtschüssel im Gasthaus „Zum Ross“
ab 18.00 Uhr     Bratwurstessen - Schlachtschüssel im Schützenhaus
ab 18.00 Uhr     Kirchweihschießen im Schützenhaus

Freitag, 29.09.2023
19.00 Uhr         Alte Herren SG Obernzenn/Unteraltenbernheim/Egenhausen – Lenkersheim
19.00 Uhr         Kirchweihdämmerschoppen mit Bieranstich in der Zenngrundhalle mit dem
                         Musikverein Obernzenn

Samstag, 30.09.2023
ab Mittag           Container-Club Rappenau: Bewirtung an der Zenngrundhalle
ab 13.00 Uhr     Festplatzbetrieb
13.30 Uhr          Aufstellen des Kirchweihbaumes durch die Ortsburschen
14.00 Uhr          SG Obernzenn/Unteraltenbernheim II – SG Lenkersheim/Oberndorf II
16.00 Uhr          SG Obernzenn/Unteraltenbernheim – FSV Lenkersheim
                         (alle Spiele finden auf dem Sportplatz des TSV statt)
16.45 Uhr          Bieranstich im Sportheim
18.00 Uhr          Party im Sportheim mit Andi-O

Sonntag, 01.10.2023
10.15 Uhr         Festgottesdienst
ab 13.00 Uhr     Festplatzbetrieb
13.30 Uhr         Kirchweihumzug und buntes Treiben auf dem Festplatz
13.30 Uhr         Kaffee und Kuchen sowie Kinderschminken im Ev. Gemeindehaus – Eltern-
                         beirat und Kindergartenteam Kindergarten Sonnenblume
ab 15.30 Uhr     Biergartenbetrieb der Obernzenner Ortsjugend am Festplatz mit Ausschank-
                         wagen, Barbetrieb und Speisen vom Äibernzenner SB-Haisla
16.30 Uhr         Damen SG Unteraltenbernheim/Ipsheim – SV Segringen II am Sportplatz des TSV

Montag, 02.10.2023
ab 10.00 Uhr     Kirchweihfrühschoppen im Gasthaus „Zum Ross“
ab 13.00 Uhr     Festplatzbetrieb – Familientag mit verbilligten Preisen von 14.00 bis 18.00 Uhr
19.00 Uhr         Hammelverlosung des TSV Obernzenn in der Gaststätte „Zum Ross“

Dienstag, 03.10.2023
ab 11.00 Uhr     Kerwa-Ausklang mit Brotzeiten im Gasthaus „Zum Ross“
ab 13.00 Uhr     Festplatzbetrieb
ab 15.00 Uhr     Kirchweihschießen - Kirchweihausklang mit Brotzeit im Schützenhaus: Kaffee
                         und Kuchen, kalte und warme Speisen
ca. 21.00 Uhr    Preisverteilung des Kirchweihschießens im Schützenhaus

An allen Tagen Kirchweihbetrieb in den Gastwirtschaften „Zenngrund“ und „Zum Ross“. 
Außerdem werden während der Kirchweihtage die Hammellose des TSV Obernzenn verkauft.

Kirchweih Obernzenn 
vom 28. September bis 03. Oktober 2023
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Wahlvordruck G5 
 

Gemeinde 
09575156 - Markt Obernzenn  

 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen  

WAHLBEKANNTMACHUNG 
zur Landtagswahl und zur Bezirkswahl  

am 8. Oktober 2023 
 
1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

 

2. Die Gemeinde ist in folgende 2 Stimmbezirke eingeteilt: 
 

Stimmbezirk / Sonderstimmbezirk Wahlraum 

Nr. Abgrenzung Bezeichnung und genaue Anschrift barrierefrei 
ja / nein 

0001  Stimmbezirk 201 Obernzenn 
Obernzenn 
Eisenmühle 
Frickleinsmühle 

Zenngrundhalle 
Halle 1 Süd 
Haupteingang 
Wiesenstraße 1 
91619 Obernzenn 
 

ja 

0002  Stimmbezirk 202 Ortsteile 
Binsmühle 
Brachbach 
Breitenau 
Egenhausen 
Esbach 
Hechelbach 
Hölzleinsmühle 
Hörhof 
Limbach 
Oberaltenbernheim 
Rappenau 
Schafhof 
Sichelbronn 
Straßenhof 
Unteraltenbernheim 
Unternzenn 
Urphertshofen 
Veitsmühle 
Wimmelbach 

Zenngrundhalle 
Halle 1 Nord 
Haupteingang 
Wiesenstraße 1 
91619 Obernzenn 
 

ja 

 

3.  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses  
um 16:30 Uhr in 

 in der Zenngrundhalle, Wiesenstraße 1, Hallen 2 und 3 
 (Bezeichnung und genaue Anschrift der Auszählungsräume) 

 

zusammen. 
 

4. Stimmberechtigte Personen können nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie eingetragen sind. Die Stimmberechtigten haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Personalaus-
weis oder Reisepass zu den Abstimmungen mitzubringen. 
 
Jede Wählerin/Jeder Wähler hat zwei Stimmen für die Landtagswahl sowie zwei Stimmen für die Bezirkswahl. Gewählt 
wird mit amtlichen Stimmzetteln, die der Wählerin/dem Wähler bei Betreten des Wahlraums ausgehändigt werden.  
 
Im Einzelnen erhält die Wählerin/der Wähler folgende Stimmzettel: 
 

- einen kleinen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl für die Wahl einer oder eines Stimmkreisabgeordneten 
(Erststimme), 

- einen großen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl für die Wahl einer oder eines Wahlkreisabgeordneten 
(Zweitstimme), 

- einen kleinen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl für die Wahl einer Bezirksrätin oder eines Bezirksrats im 
Stimmkreis (Erststimme), 

- einen großen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl für die Wahl einer Bezirksrätin oder eines Bezirksrats im 
Wahlkreis (Zweitstimme).  
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Wahlvordruck G5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auf jedem Stimmzettel darf nur eine Stimme abgegeben werden. 
 
Die Wählerin/Der Wähler kennzeichnet durch je ein Kreuz oder auf andere Weise in dem hierfür vorgesehenen Kreis 
auf dem Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern, welcher Stimmkreisbewerberin/welchem Stimmkreisbewerber, 
und auf dem Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern, welcher Wahlkreisbewerberin/welchem Wahlkreisbewerber 
er/sie seine/ihre Stimme geben will. 
 
Die Stimmzettel müssen von der Wählerin/vom Wähler in einer Wahlkabine bzw. hinter einer Sichtschutzvorrichtung 
des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und mehrfach so gefaltet werden, dass die 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss daran erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

6. Stimmberechtigte, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des auf dem Wahlschein bezeichneten Stimmkreises 
oder 
b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl abstimmen will, erhält von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) auf Antrag mit dem Wahl-
schein folgende Unterlagen: 
 

- je einen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau), 
- je einen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau), 
- einen weißen Stimmzettelumschlag für die Landtagswahl, 
- einen blauen Stimmzettelumschlag für die Bezirkswahl, 
- einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und 
die verschlossenen Stimmzettelumschläge (mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle spätestens am 8. Oktober 2023 bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechtigten die Briefwahl auszuüben haben, ergeben sich aus dem Merk-
blatt für die Briefwahl. 
 

7. Jede stimmberechtigte Person kann ihr Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des 
Stimmrechts durch einen Vertreter anstelle der stimmberechtigten Person ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 LWG). 
Eine stimmberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme 
gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung der stimmberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (Art. 3 Abs. 5 LWG). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberech-
tigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB). 

 
 
 

Datum  Unterschrift 

20.09.2023  

 
gez. Greiner 
Markt Obernzenn 
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Bürgerversammlung Abwasser am 26.07.2023 
in der Zenngrundhalle in Obernzenn 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

an der Bürgerversammlung zum Thema „Abwasser“ am 26.07.2023 haben mehr als 500 

Menschen teilgenommen, etwa 180 davon über Video-Stream. Die Mitglieder des Gemein-

derats und wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr großes Interesse und den sachlichen Verlauf 

der Veranstaltung! 

 

Um alle Bürger:innen mit den Informationen aus der Bürgerversammlung nochmals zu errei-

chen, drucken wir nachfolgend die Vorträge von Bürgermeister Hufnagel und Dr. Schulte von 

der Dr. Schulte | Röder Kommunalberatung (Folien) in diesem Mitteilungsblatt ab. 

 

Die Darstellungen im Vortrag von Bürgermeister Hufnagel gründen – aufbauend auf eine 

Studie aus dem Jahre 2011 – für den Ersatzneubau der Kläranlage Obernzenn und die Ka-

nalsanierung in Unteraltenbernheim auf vom Wasserwirtschaftsamt geprüfte und vom Land-

ratsamt genehmigte Planungen und den dazugehörigen Kostenberechnungen. Für den Bau 

der Verbundleitung zwischen Unteraltenbernheim und der Kläranlage Obernzenn gibt es 

eine Vorplanung mit Kostenschätzung. Diese drei Projekte sollen bis Ende 2028 umgesetzt 

werden. Die Angaben zu den weiteren Entwässerungsanlagen im Gemeindegebiet sind einer 

Standortstudie für ein Kläranlagenkonzept entnommen, das aus dem Jahre 2015 stammt. 

Die Kosten wurden entsprechend der Baupreisentwicklung auf den Stand zum Anfang des 

Jahres 2023 hochgerechnet. Geht ein neues Abwasserprojekt in die Vorbereitung, sind die 

aktuellen rechtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen und neue Wirtschaftlichkeitsberech-

nungen erforderlich. [Stichworte zu den Studien sind im Anschluss an die Vorträge und die 

Musterberechnungen abgedruckt.] 

 

Für den Vortrag von Dr. Schulte wurden Kosten aus den Anlagenachweisen übernommen, 

Investitionskosten aus den Kostenberechnungen bzw. -schätzungen herangezogen und 

Grundstücks- und Geschossflächen vorangegangener Abrechnungen (Wasser und Abwas-

ser) zu Grunde gelegt (ergänzt um geschätzte Flächen für Ortsteile in denen seit längerer 

Zeit keine Verbesserungsmaßnahmen abgerechnet wurden). 

 

Bei allen dargestellten Berechnungen handelt es sich um vorläufige Berechnungen oder um 

Musterberechnungen. Die tatsächlichen Kosten und Gegebenheiten werden maßgeblich sein 

für die tatsächliche Abrechnung. 
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Für die Mehrheit der Gemeinderatsmitglieder geht der Weg in der Abwasserbeseitigung ein-

deutig zu einer rechtlichen Einrichtungseinheit aller bisher rechtlich und technisch selbststän-

digen Entwässerungsanlagen mit zentraler Abwasserreinigung in Trägerschaft des Marktes 

Obernzenn. Diese rechtliche Einheit bedeutet einheitliche Gebühren- und Beitragssätze für 

alle Gebühren- und Beitragspflichtigen innerhalb der Einheit. Die rechtliche Einheit bedeutet 

nicht automatisch und gleichzeitig den technischen (physischen) Zusammenschluss aller An-

lagen. Hier gilt es langfristig die Wirtschaftlichkeit zu beachten und für die zeitliche Umset-

zung auch die Leistbarkeit. Wie bei der Bürgerversammlung bereits angesprochen, muss 

über einige Einzelheiten (z.B. „Abschreibungszeiträume“ nochmals im Detail gesprochen 

werden). 

 

Bei unserer Einladung zur Bürgerversammlung hatten wir darauf hingewiesen, dass die Bür-

ger:innen bislang jeweils für die Kläranlage und den Kanal in ihrem eigenen Ort bezahlt ha-

ben. Unser Problem (wie bei den meisten Landgemeinden mit eigenen Abwasseranlagen): 

Für fast jeden Ortsteil relativ hohe Kosten für sehr wenige Anschließer. In den vergangenen 

Jahren wurden Betroffene (Egenhausen und Rappenau) deshalb in kurzer Zeit mit immen-

sen Summen belastet. 

 

Der Gemeinderat ist mehrheitlich der Auffassung, dass wir dieser Tatsache nur dadurch be-

gegnen können, dass wir sofort und für die Zukunft alle, die an eine Entwässerungsanlage mit 

zentraler Abwasserreinigung in Trägerschaft des Marktes Obernzenn angeschlossen sind, zu 

einer rechtlichen Einrichtungseinheit und damit zu einer Abrechnungseinheit zusammenfas-

sen. Die Belastungen verteilen sich so gleichmäßig auf alle und die Höhe der einzelnen Bei-

tragszahlungen werden moderater. Dafür werden in Zukunft häufiger Beitragszahlungen an-

fallen. In Summe wird es für den einzelnen Beitragspflichtigen nicht „günstiger“ werden. Aller-

dings verteilen sich die Forderungen auf einen wesentlich längeren Zeitraum und damit even-

tuell auch schon auf die nachfolgende Generation von Grundstückseigentümern. 

 

Einen für alle „gerechten“ Zeitpunkt für einen Zusammenschluss wird es nie geben. Für die, 

die erst vor einiger Zeit hohe Beitragsbescheide für Verbesserungsmaßnahmen an ihrer 

zentralen, örtlichen Entwässerungsanlage erhalten haben, haben wir den im Vortrag von Dr. 

Schulte dargestellten Ausgleich vorgesehen, auch wenn dieser in einigen Details (z.B. beim 

„Abschreibungszeitraum“ für Kanäle im Freispiegel) nochmals zu überarbeiten sein wird. 

(Deshalb nochmals der Hinweis: bei in den Vorträgen und in den Musterberechnungen ver-

wendeten Beträgen handelt es sich um vorläufige Zahlen!) 

[Erläuterungen zu Begriffen wie zum Beispiel Einwohnerwert sind am Ende des Beitrages ab-

gedruckt.] 
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MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Bürgerversammlung „Abwasser“
am

26.07.2023
in der

ZENNGRUNDHALLE
in Obernzenn

Abdruck des Vortrages von Bürgermeister Hufnagel
im Mitteilungsblatt des Marktes Obernzenn September 2023

Markt Obernzenn – Marktplatz 9 – 91619 Obernzenn – Telefon: 0 98 44 / 97 99-0 – Telefax: 0 98 44 / 97 99-79 – E-Mail: info@obernzenn.de

1

MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Ablauf der Bürgerversammlung „Abwasser“
Investitionen in die Entwässerungseinrichtungen und Finanzierung

1. Bürgermeister Hufnagel
 Begrüßung
 Wo stehen welche Projekte an und wann
 Weshalb jetzt der Zusammenschluss zu einer Einrichtungseinheit

Vortrag Dr. Schulte | Röder Kommunalberatung
 Investitionen, aktuelle Werte der Einrichtungen
 Finanzierung, Verbesserungsbeiträge, Ausgleich unterschiedlicher Investitions- und Beitragsleistungen
 Neukalkulation eines einheitlichen Herstellungsbeitrages und einer einheitlichen Gebühr

Fragen zum Thema

2
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MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Investitionen in die Entwässerungseinrichtungen

Historie / Was ist bisher passiert?

 Studien zur Ermittlung wirtschaftlicher Lösungen für ein langfristiges Entwässerungskonzept
• 2011 Obernzenn/Unteraltenbernheim: wirtschaftlich ist eine gemeinsame Kläranlage in Obernzenn
• 2012 weitere Anlagen: Kläranlage technisch ertüchtigen oder Abwasser pumpen
• 2015 Rechtsänderung für einen Teil der kleinen, zentralen Kläranlagen: Ertüchtigung durch 

Erweiterung der Wasserfläche möglich (statt 10 m²/EW sind 15 m²/EW erforderlich)
 Bereits vor, parallel und nach den Studien: Sanierung/Erneuerung von Kanälen                                                 

z.B. in Obernzenn, Urphertshofen, Egenhausen, Rappenau
 Feststellung eines Entwässerungskonzepts durch den Gemeinderat im November 2015
 Rechtsänderung ab 2016: wieder Zuschüsse für die Sanierung/Erneuerung von Entwässerungsanlagen 

aber nur im Rahmen einer Härtefallförderung
 Ziel des Gesetzgebers und zwischenzeitlich auch des Gemeinderats: Zusammenschlüsse zu rechtlich 

und technisch größeren Anlageneinheiten 3

MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Investitionen in die Entwässerungseinrichtungen

Projekte kurz vor der Umsetzung

 Ersatzneubau der Kläranlage (2.500 Einwohnerwerte) am Standort Unternzenn ~ 6,5 Mio €
 Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes in Unteraltenbernheim ~ 3,5 Mio €
 Bau einer Verbundleitung zwischen Unteraltenbernheim und Obernzenn ~ 1,7 Mio €                                

 Investitionsaufwand insgesamt ~ 11,7 Mio €
 Zuwendungen (vorsichtiger Ansatz): 2,2 Mio €

 Ersatzneubau Kläranlage nach der Anzahl der Einwohner im Satzungsgebiet (250,- €/EDZ* netto)
 Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes pro erneuertem Meter Kanal eine Meterpauschale (bis zum Erreichen der 1. Härtefallschwelle (HFS) kein Zuschuss, 

nach dem Erreichen der 1. HFS 300,-€/lfm netto und ab dem Erreichen der 2. HFS 450,-€/lfm netto)
 Bau einer Verbundleitung eine Meterpauschale (125,- €/lfm netto)

 Anteil des Marktes Obernzenn (nicht umlagefähig) für die Straßenentwässerung ~ 1,32 Mio €
 Umsetzung zwischen 2024 und 2028
 Realisierung der Projekte mit der BayernGrund** als „Bauamt auf Zeit“ im Rahmen eines 

Geschäftsbesorgungsvertrages 
* Einwohnerzahl unter Berücksichtigung eines Demografiefaktors; für den Markt Obernzenn ist dieser knapp kleiner 1

**BayernGrund Grundstücksbeschaffungs- und -erschließungs GmbH 4
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MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Ersatzneubau der Kläranlage
am Standort Unternzenn
 Neubau der Kläranlage östlich der 

Bestandsanlage, südlich der                                
„Zenngrundstraße“, außerhalb des 
Überschwemmungsgebiets Zenn

 Ausbaugröße 2.500 EW 
(Belebtschlammverfahren)

 Weiterbetrieb des Regenüber-
laufbeckens und Neubau einer 
Pumpstation am bisherigen 
Anlagenstandort

 Rückbau von Tropfkörper 
(„Schreibertopf“) und 
Gebäudeteilen

Teilrückbau am aktuellen Anlagenstandort

Bestandsanlage

Neu Kläranlage

Staatsstraße 2413   („Zenngrundstraße“)

Quelle Planauszüge: IB Miller, Nürnberg

5

MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Betriebsgebäude 
Belebungsbecken

Betriebsgebäude

Belebungsbecken

„Zenngrundstaße“ - Staatsstraße 2413

Neue Kläranlage

Quelle Planauszüge: IB Miller, Nürnberg

6
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MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes
in Unteraltenbernheim
 Neubau eines Mischwasserkanals in der Hauptstraße, 

Hechelbacher Str., Wimmelbacher Str., Rippbergweg, 
Zennweg und Nähe Steinbacher Weg usw., Sammler 
bis zur aktuellen Kläranlage.

 Sanierung und Weiternutzung des bisherigen Misch-
wasserkanals als Regenwasserkanal.

 Punktuelle Sanierung des Mischwasserkanals z.B.                                                                              
im Steinbacher Weg, in der Sondernoher Straße,                                                                               
Kirchweg, Am Schwarzfeld usw..

 Unterquerung der Zenn mit dem Mischwasserkanal 
(aus der „Vorstadt“) im Freispiegel.

 Neubau eines Regenüberlaufbeckens und eines 
Pumpwerks in Höhe des ehemaligen Schlepper-
waschplatzes (…)

Quelle Planauszüge: TIG Nürnberg/Dettelbach7

MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes in Unteraltenbernheim
(…)
 Im Anschluss an den Leitungsbau: gemeinschaftlicher Fahrbahnausbau mit dem 

Staatlichen Bauamt Ansbach (Uabh Hauptstraße/Staatsstraße 2413). Auch der Landkreis 
will die Fahrbahnen seiner Kreisstraßen nach dem Leitungsbau erneuern.

 Grundstücksanschlüsse, die kein Schmutzwasser führen (Dachentwässerungen, 
genehmigte Ableitungen aus Brunnen und Drainagen, nicht verunreinigtes Wasser von 
befestigten Flächen, Pumpenschächten usw.) werden am alten Mischwasserkanal - dem 
künftigen Regenwasserkanal – belassen.

 Baubeginn wird voraussichtich im Bereich der bestehenden Kläranlage sein: Neubau eines 
Regenüberlaufbecken und Leitungsbau in Richtung Feuerwehrhaus, Zennbrücke (St2413) 
Hauptstraße.

 Mit dem Neubau des Mischwasserkanals werden die in öffentlichem (Verkehrs-) Grund 
liegenden Grundstücksanschlüsse erneuert.

 Anlagen- und Kostengrenze ist die Grundstücksgrenze: 

8
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MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Bau einer Verbundleitung zwischen Unteraltenbernheim und Obernzenn

Zwischen den bestehenden Kläranlagenstandorten in Unteraltenbernheim und Unternzenn wird eine in der 
Hauptsache südlich der Zenn und überwiegend auf öffentlichen Flächen verlaufende, rund 4,15 km lange 
Verbundleitung entstehen.

Quelle Kartenauszug: BayernAtlas, Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat

Verbundleitung

10

MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Grundstückgrenze

Kosten müssen privat getragen werden

Kosten müssen von der Gemeinde getragen werden

Kostenträger

Quelle: google siehe letzte Folie9
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MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Investitionen in die Entwässerungseinrichtungen

Projekte zur mittelfristigen Umsetzung nach Entwässerungsanlagen

Hechelbach (50 Einwohner), unbelüftete Teichanlage (100 Einwohnerwerte)

 Kanal: Sanierung ~ 670.000,- €
 Abwasserreinigung (Alternativen):

 Erweiterung der Wasserfläche (Wasserrecht wie lange über 2036 hinaus fraglich) ~ 250.000,- €
 oder Nachrüstung einer technischen Reinigungsstufe ~ 675.000,- €
 oder Bau einer Verbundleitung nach Unteraltenbernheim ~ 615.000,- €

Ergebnisse und Kostenschätzungen größtenteils aus der Studie 2015, angegebene Kosten Stand 2023 angepasst nach Baukostenindex und gerundet; Einwohnerzahlen Stand 30.06.2022 (gesamt)
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MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Investitionen in die Entwässerungseinrichtungen

Projekte zur mittelfristigen Umsetzung nach Entwässerungsanlagen

Limbach (87 Einwohner), unbelüftete Teichanlage (100 Einwohnerwerte)

 Kanal: Sanierung ~ 920.000,- €
 Abwasserreinigung (Alternativen):

 Wasserfläche aktuell ausreichend (Wasserrecht über 2037 hinaus fraglich)
 Nachrüstung einer technischen Reinigungsstufe ~ 645.000,- €
 Aktuell keine technisch sinnvolle Anbindung an eine andere Kläranlage möglich.

Ergebnisse und Kostenschätzungen größtenteils aus der Studie 2015, angegebene Kosten Stand 2023 angepasst nach Baukostenindex und gerundet; Einwohnerzahlen Stand 30.06.2022 (gesamt)



12
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MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Investitionen in die Entwässerungseinrichtungen

Projekte zur mittelfristigen Umsetzung nach Entwässerungsanlagen

Rappenau (104 Einwohner), unbelüftete Teichanlage (150 Einwohnerwerte)

 Kanal: saniert! Gesamtinvestitionsaufwand ~ 783.900,- €                                                                         
Umgelegter Investitionsaufwand ~ 588.200,- € (GR 2,13 €/m², GF 37,88 €/m²)

 Abwasserreinigung (Alternativen):
 Erweiterung der Wasserfläche (Wasserrecht über 2039 hinaus fraglich) ~ 380.000,- €
 oder Nachrüstung einer technischen Reinigungsstufe ~ 690.000,- €
 oder Bau einer Verbundleitung zur Kläranlage am Standort Unternzenn ~ 1,07 Mio €

Ergebnisse und Kostenschätzungen größtenteils aus der Studie 2015, angegebene Kosten Stand 2023 angepasst nach Baukostenindex und gerundet; Einwohnerzahlen Stand 30.06.2022 (gesamt)

GR = Beitragssatz für die Grundstücksfläche
GF = Beitragssatz für die tatsächliche Geschossfläche
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MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Investitionen in die Entwässerungseinrichtungen

Projekte zur mittelfristigen Umsetzung nach Entwässerungsanlagen

Egenhausen (251 Einwohner), unbelüftete Teich-/Pflanzenkläranlage mit Kiesfilter (300 Einwohnerwerte)

 Kanal: teilsaniert! Gesamtinvestitionsaufwand bisher ~ 1.026.000,- €                                                            
Umgelegter Investitionsaufwand ~ 650.000,- € (GR 3,86 €/m², GF 7,61 €/m²)
 Fortsetzung der Kanalsanierung erforderlich ~ 1,3 Mio €                                                      

 Abwasserreinigung (Alternativen):
 Erweiterung der Wasserfläche aufgrund der Größe der Anlage nicht möglich
 Nachrüstung einer technischen Reinigungsstufe ~ 755.000,- €
 oder Bau einer Verbundleitung bis Obernzenn ~ 895.000,- € zzgl. weiterer Leitungsbau

Ergebnisse und Kostenschätzungen größtenteils aus der Studie 2015, angegebene Kosten Stand 2023 angepasst nach Baukostenindex und gerundet; Einwohnerzahlen Stand 30.06.2022 (gesamt)

GR = Beitragssatz für die Grundstücksfläche
GF = Beitragssatz für die tatsächliche Geschossfläche



14
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MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Investitionen in die Entwässerungseinrichtungen

Projekte zur mittelfristigen Umsetzung nach Entwässerungsanlagen

Wimmelbach (99 Einwohner), unbelüftete Teichanlage (150 Einwohnerwerte)

 Kanal: Sanierung ~ 900.000,- €
 Abwasserreinigung (Alternativen):

 Wasserfläche aktuell ausreichend (Wasserrecht über 2038 hinaus fraglich)
 Nachrüstung einer technischen Reinigungsstufe ~ 635.000,- €
 oder Bau einer Verbundleitung nach Unteraltenbernheim ~ 995.000,- €

Ergebnisse und Kostenschätzungen größtenteils aus der Studie 2015, angegebene Kosten Stand 2023 angepasst nach Baukostenindex und gerundet; Einwohnerzahlen Stand 30.06.2022 (gesamt)
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MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Investitionen in die Entwässerungseinrichtungen

Projekte zur mittelfristigen Umsetzung nach Entwässerungsanlagen

Oberaltenbernheim (62 Einwohner), technische Anlage (Tropfkörper) (120 Einwohnerwerte)

 Kanal: Sanierungsaufwand noch nicht ermittelt
 Abwasserreinigung (Alternativen):

 Ertüchtigung der technischen Anlage – Kostenschätzung wird im Moment erstellt
 Bau einer Pumpstation mit Zubringer auf die Verbundleitung zwischen Unteraltenbernheim und 

Obernzenn ~ 150.000,- €

Ergebnisse und Kostenschätzungen größtenteils aus der Studie 2015, angegebene Kosten Stand 2023 angepasst nach Baukostenindex und gerundet; Einwohnerzahlen Stand 30.06.2022 (gesamt)
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MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Investitionen in die Entwässerungseinrichtungen

Projekte zur mittelfristigen Umsetzung nach Entwässerungsanlagen

Breitenau (110 Einwohner), unbelüftete Teichanlage (180 Einwohnerwerte)

 Kanal: Sanierungsaufwand noch nicht ermittelt
 Abwasserreinigung (Alternativen):

 Erweiterung der Wasserfläche (Wasserrecht über 2027 hinaus fraglich) ~ 197.000,- €
 oder Nachrüstung einer technischen Reinigungsstufe ~ 665.000,- €
 oder Bau einer Verbundleitung bis Obernzenn ~ 902.000,- €

Ergebnisse und Kostenschätzungen größtenteils aus der Studie 2015, angegebene Kosten Stand 2023 angepasst nach Baukostenindex und gerundet; Einwohnerzahlen Stand 30.06.2022 (gesamt)
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MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Investitionen in die Entwässerungseinrichtungen

Projekte zur mittelfristigen Umsetzung nach Entwässerungsanlagen

Esbach (26 Einwohner), Kleinkläranlage als unbelüftete Teichanlage (40 Einwohnerwerte)

 Kanal: Sanierungsaufwand noch nicht ermittelt
 Abwasserreinigung (Alternativen):

 Aktuell wird von Wasserwirtschaftsamt und Landratsamt geprüft: Übergabe der 
Unternehmensträgerschaft an den Dorfgemeinschaft Esbach e.V.

 Erweiterung der Wasserfläche Kosten werden ermittelt, Investition und Betrieb finanziert der 
Unternehmensträger

Ergebnisse und Kostenschätzungen größtenteils aus der Studie 2015, angegebene Kosten Stand 2023 angepasst nach Baukostenindex und gerundet; Einwohnerzahlen Stand 30.06.2022 (gesamt)
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MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Investitionen in die Entwässerungseinrichtungen

Projekte zur mittelfristigen Umsetzung nach Entwässerungsanlagen

Obernzenn, Unternzenn und Urphertshofen, (1.545 Einwohner),
technische Kläranlage (Tropfkörper) (2.500 Einwohnerwerte)

 Kanal: Sanierungsaufwand noch nicht ermittelt
 Abwasserreinigung

 Ersatzneubau der Kläranlage am Standort Unternzenn ~ 6,5 Mio €

Ergebnisse und Kostenschätzungen größtenteils aus der Studie 2015, angegebene Kosten Stand 2023 angepasst nach Baukostenindex und gerundet; Einwohnerzahlen Stand 30.06.2022 (gesamt)

19

MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Investitionen in die Entwässerungseinrichtungen

Projekte zur langfristigen Umsetzung

 Sanierung weiterer Kanäle                                                                                                    
z.B. Fortsetzung der Kanalsanierungen in Obernzenn, Kanalsanierung in Unternzenn, Breitenau, 
Esbach, Oberaltenbernheim

 Ertüchtigung von Kläranlagen oder Bau von Verbundleitungen                                                                   
z.B. in Limbach und Wimmelbach

 Bei Änderung der gesetzlichen Anforderungen Nachrüstung z.B. von Reinigungsstufen                                      
z.B. zur Filterung von Mikroplastik, zur Beseitigung von Medikamentenrückständen usw.

20
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MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Exkurs Zuwendungen

 Maßgeblich sind derzeit die Richtlinien für 
Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen 
Vorhaben (RZWas 2021).

 Für die Sanierung/Erneuerung von 
Abwassernetzen und Kläranlagen ist nur 
eine Härtefallförderung möglich.

 D.h. nur wenn die Investitionen - bezogen 
auf die Einwohner - eine bestimmte Höhe 
(die Härtefallschwelle) überschreiten, gibt 
es überhaupt einen Zuschuss. Bei Über-
schreiten der zweiten Härtefallschwelle 
erhöht sich der Zuschuss. Investitionen in 
der Vergangenheit werden berücksichtigt.

22

MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Investitionen in die Entwässerungseinrichtungen

Dezentrale Entwässerungseinrichtungen

In den Ortsteilen und Weilern ohne zentrale Entwässerungseinrichtung und Abwasserreinigung
u.a. Binsmühle, Brachbach, Aussiedlerhof Breitenau, Hölzleinsmühle, Hörhof, Schafhof, Sichelbronn, 
Straßenhof, Veitsmühle, sind die Grundstückseigentümer/Betreiber selbst verantwortlich für den Bau und 
ordnungsgemäßen Betrieb ihrer Kleinkläranlagen. Die Überwachung erfolgt durch Private Sachverständige 
der Wasserwirtschaft bzw. durch das Landratsamt.

Die Hölzleinsmühle hätte beim Bau der Verbundleitung zwischen Unteraltenbernheim und Obernzenn die 
Möglichkeit zum Anschluss. Optionen wurden noch nicht geprüft, Kosten noch nicht ermittelt.

Ergebnisse und Kostenschätzungen größtenteils aus der Studie 2015, angegebene Kosten Stand 2023 angepasst nach Baukostenindex und gerundet; Einwohnerzahlen Stand 30.06.2022 (gesamt)

21



Mitteilungsblatt Nr. 9 / 2023                                                                                                                                                                                               19

MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Investitionen in die Entwässerungseinrichtungen

Wesentliche Erkenntnis und Schlussfolgerung

 Der Zustand der meisten Entwässerungseinrichtungen im Markt Obernzenn ist gleich (schlecht), deshalb 
muss der Zusammenschluss zu einer Einrichtungseinheit jetzt erfolgen.

 Nach und nach müssen wir auch technisch größere Entwässerungseinheiten bilden.

 Die neue Kläranlage am Standort Unternzenn (2.500 Einwohnerwerte) kann das Abwasser aus 
Unteraltenbernheim, Obernzenn, Unternzenn, Urphertshofen und weiteren Ortsteilen reinigen.

 Die Projekte und Investitionen sind eine extreme Herausforderung, die nur in der Gemeinschaft gemeistert 
werden können.

 Für Ortsteile bzw. Anschließer, die vor kurzem bereits in die Verbesserung ihrer Anlagen investiert haben, 
erfolgt bei der Abrechnung neuer Maßnahmen ein Ausgleich ( Vortrag Dr. Schulte).

24

MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

 Bei rechtlich getrennte Entwässerungs-
anlagen wird in der Regel länger ohne 
Zuschuss gebaut
• häufig wenig Investitionen in der 

Vergangenheit
• die Investitionen des aktuellen Projekts 

müssen den „Investitionstopf“ füllen. 
Beispiel: für die bis zum Erreichen der 
HFS 1 erneuerten Kanäle gibt es keine 
Förderung.

 Bei einer rechtlichen Einrichtungseinheit 
werden die Investitionen addiert.
• Die Investitionsbeträge aller Anlagen 

und die Verbesserungsmaßnahmen in 
der jüngeren Vergangenheit sorgen für 
einen schnell gefüllten „Investitionstopf“.

23
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MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Investitionen in die Entwässerungseinrichtungen

Wesentliche Erkenntnis und Schlussfolgerung

 Durch die Einrichtungseinheit können Fördermittel schneller und in größerer Höhe generiert werden.

 Die Belastung verteilen sich gleichmäßig auf alle und die Höhe der einzelnen Beitragszahlung werden 
moderater.

 In der Zukunft werden häufiger Beitragszahlungen anfallen, die jede „Eigentümergeneration“ betreffen werden.

25

MARKT OBERNZENN Bürgerversammlung Abwasser
26.07.2023

Investitionen in die Entwässerungseinrichtungen

Weiteres Vorgehen

 Die drei anstehenden Projekte werden ab 2024 in die Umsetzung gehen
• Ersatzneubau Kläranlage Obernzenn
• Sanierung des Kanalnetzes Unteraltenbernheim
• Neubau einer Verbundleitung zwischen Unteraltenbernheim und Obernzenn

 … und bis 2028 abgeschossen werden.

 Vorläufige Verbesserungsbeiträge werden in mehreren Abschlags-/Teilzahlungen eingehoben werden, 
voraussichtlich ab Mitte 2024. Zur Höhe der Teilzahlungen (z.B. 30%, 30%, 30%, Restzahlung) gibt es aktuell 
noch keine Festlegung.

 Zur Vorbereitung der Abrechnung werden in den nächsten Monaten die beitragspflichtigen Flächen, 
insbesondere die tatsächlichen Geschossflächen neu ermittelt bzw. überprüft werden.

26
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Dr. Schulte | Röder  
Kommunalberatung
Dr. Heinrich Schulte

Raiffeisenstr. 2
97209 Veitshöchheim
Tel.: 0931 / 30 40 84 - 90 
Fax: 0931 / 30 40 84 - 99

Markt Obernzenn, 
Informationsabend 
26. Juli 2023

Markt Obernzenn
Übersicht über

die wirtschaftlichen Verhältnisse
der bisherigen Einrichtungseinheiten der 
Entwässerung des Marktes Obernzenn

1

A. Allgemeine Angaben 

Bezeichnung Bisherige
Abwasser-

menge
in m³

In %
Von

Gesamt

Derzeitiger 
Gebühren-

satz
in €

Zukünftiger 
Gebührensatz 

in €

Umzulegende Kosten in €

1. Obernzenn / Unternzenn/
Urphertshofen

54.200 62,87 4,50 5,04 272.983

2. Unteraltenbernheim 8.400 9,74 5,12 4,39 36.845

3. Egenhausen 7.500 8,70 6,26 4,16 31.204

4. Wimmelbach 3.500 4,06 4,14 2,75 9.639

5. Rappenau 3.200 3,71 6,71 6,23 10.017

6. Breitenau 3.200 3,71 3,43 3,13 19.922

7. Limbach 2.700 3,13 5,70 4,38 11.828

8. Hechelbach 1.800 2,10 6,13 6,55 11.782

9. Oberaltenbernheim 1.700 1,98 6,40 5,74 9.764

Gesamt 86.200 100,00 Ø 4,85 Ø 4,80 413.984

Nachrichtlich:

Beispiel Wimmelbach: Bei einer Kostensteigerung um 1.000 € würde sich die Gebühr um 0,29 €/m³ erhöhen!
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2

B. Investitionen / Übersicht über die aktuellen Werte der Einrichtungen
Anschaffungskosten/Beiträge/Zuwendungen Stand 31.12.2022 

Bezeichnung Anschaff-
ungskosten

in €

Gesamt-
Afa
in €

Buch-
wert
in €

Beiträge/ 
Zuwendungen

in €

Gesamt-
Auflösung

in €

Buchwert

in €

1. Obernzenn / Unternzenn/
Urphertshofen

6.543.279 3.479.568 3.063.711 2.931.130 1.406.503 1.524.627

2. Unteraltenbernheim 368.685 213.828 154.857 135.917 13.241 122.676

3. Egenhausen 1.197.256 307.794 889.462 674.734 140.738 533.996

4. Wimmelbach 436.434 247.482 188.952 389.015 215.869 173.146

5. Rappenau 666.454 127.591 538.863 643.311 112.355 530.956

6. Breitenau 47.258 22.098 25.160 44.132 24.356 19.776

7. Limbach 61.710 38.568 23.142 6.263 3.915 2.348

8. Hechelbach 115.786 56.905 58.881 88.135 46.316 41.819

9. Oberaltenbernheim 463.267 195.444 267.823 373.223 143.108 230.115

Gesamt 9.900.129 4.689.278 5.210.851 5.285.860 2.106.401 3.179.459

1. Übersicht beitragspflichtige Grundstücks- und Geschossflächen / bisherige Beitragssätze

3

C. Flächenübersicht:

Bezeichnung Grundst.fl. in m² Geschossfl. In m² Bish. Beitrag Grstfl.
in €/m²

Bish. Beitrag Geschossfl.
in €/m²

1. Obernzenn 589.682 193.998 1,55 3,89

2. Unteraltenbernheim 106.805 32.581 0,22 0,84

3. Egenhausen 106.406 29.401 3,85 10,35

4. Rappenau 60.246 12.148 2,30 42,70

5. Breitenau (geschätz) 78.000 14.800 0,14 0,86

6. Limbach (geschätzt) 50.000 9.500 0,60 1,50

7. Oberaltenbernheim 38.765 6.743 1,59 3,97

8. Hechelbach (geschätzt) 47.000 8.900 0,37 2,20

9. Wimmelbach 57.987 10.856 0,26 1,79

Bezeichnung Grundst.fl. in m² Geschossfl. In m²

Beitragspfl. Flächen (z.Teil geschätzt) 1.134.891 318.927

Vorhalteflächen (geschätzt) 40.000 10.000

Nachverdichtungen 2.000 4.000

Summe 1.176.891 332.927

2. vorläufige Berechnung Gesamtflächen
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4

Hinweis:

Bei den nachfolgenden Berechnungen handelt es sich 
entweder um Musterberechnungen oder vorläufigen 
Berechnungen, vorbehaltlich Entscheidungen des 

Gemeinderates oder späteren tatsächlichen Gegebenheiten!

5

D. Musterberechnung:
-Beiträge-

-Verbesserungsmaßnahme-
1. Annahme Mustergrundstück

2.1.1 Investition – Plan inkl. NK 6.483.000 €

./. Zuschuß - Plan 743.000 €

5.740.000 €

davon - auf Grundst.flächen (10%) 574.000 €

- auf Geschossflächen (90%) 5.166.000 €

2.1.2 Möglicher VB-Beitrag:

- Grundstücksfläche =
574.000 €

= 0,49 €/m²
1.176.891 m²

- Geschossfläche
5.166.000 €

= 15,52 €/m²
332.927 m²

2.1 Kläranlage Obernzenn

1.1 Grundstücksfläche 1.000 m²

1.2 Geschossfläche 330 m²
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6

D. Musterberechnung:
-Beiträge-

-Verbesserungsmaßnahme-
2.2 Verbundleitung Unteraltenbernheim - Unternzenn

2.2.1 Investition – Plan inkl. NK 1.700.000 €

davon  STE 394.228 €

NLW 436.128 €

SW 869.644 €

Invetitionen ohne STE 1.305.772 €

./. Zuschuß - Plan 616.500 €

689.272 €

davon - auf Grundst.flächen (33,4%) 230.217 €

- auf Geschossflächen (66,6%) 459.055 €

2.2.2 Möglicher VB-Beitrag:

- Grundstücksfläche =
230.217 €

= 0,20 €/m²
1.176.891 m²

- Geschossfläche
459.055 €

= 1,38 €/m²
332.927 m²

7

D. Musterberechnung:
-Beiträge-

-Verbesserungsmaßnahme-
2.3 Kanalsanierung Unteraltenbernheim

2.3.1 Investition – Plan inkl. NK 3.500.000 €

davon  STE 922.862 €

NLW 940.488 €

SW 1.636.650 €

Invetitionen ohne STE 2.577.138 €

./. Zuschuß - Plan 838.000 €

1.739.138 €

davon - auf Grundst.flächen (36,5%) 634.785 €

- auf Geschossflächen (63,5%) 1.104.353 €

2.3.2 Möglicher VB-Beitrag:

- Grundstücksfläche =
634.785 €

= 0,54 €/m²
1.176.891 m²

- Geschossfläche
1.104.353 €

= 3,32 €/m²
332.927 m²

Nachrichtlich: Annahme: 
Unteraltenbernheim trägt diese 
Maßnahme allein:
Grundst.fl.: = 5,94 €/m²
Geschossfl. = 33,90 €/m²
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8

D. Musterberechnung:
-Beiträge-

-Verbesserungsmaßnahme-
2.4 Annahme: Ein kleinerer Ortsteil (z.B. Wimmelbach) muss in späteren Jahren eine 

Verbesserungsmaßnahme (KA/Kanäle u.a.) von 1.000.000 € alleine tragen, abzgl. 
150.000 € Zuschuss.

2.4.1 Investition – Plan inkl. NK 1.000.000 €

davon  STE 100.000 €

Invetitionen ohne STE 900.000 €

./. Zuschuß - Plan 150.000 €

750.000 €

davon - auf Grundst.flächen (10%) 250.000 €

- auf Geschossflächen (90%) 500.000 €

2.4.2 Möglicher VB-Beitrag:

- Grundstücksfläche =
250.000 €

= 4,31 €/m²
57.987 m²

- Geschossfläche
500.000 €

= 46,06 €/m²
10.856 m²

Nachrichtlich:
Fall Rappenau:
Grundst.fl.: = 2,13 €/m²
Geschossfl. = 37,88 €/m²

9

D. Musterberechnung:
Übersicht VB Beiträge
- Mustergrundstücke -

Bezeichnung
Grdst.fl. 1.000 m²

Geschossfl. 330m²

KA Obernzenn 5.612 €

Verbundleitung 
Unteraltenbernheim/Unternzenn

655 €

Kanals. Unteraltenbernheim 1.636 €

Zwischensumme 7.903 €

Inv. kleiner Ortsteil 19.510 €
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1. Beitragspflichtige Grundstücks- und Geschossflächen / bisherige Beitragssätze

10

E. Vorläufige Neuberechnung der Herstellungsbeiträge:

Bezeichnung Grundst.fl. in m² Geschossfl. In m² Bish. Beitrag Grstfl.
in €/m²

Bish. Beitrag Geschossfl.
in €/m²

1. Obernzenn 589.682 193.998 1,55 3,89

2. Unteraltenbernheim 106.805 32.581 0,22 0,84

3. Egenhausen 106.406 29.401 3,85 10,35

4. Rappenau 60.246 12.148 2,30 42,70

5. Breitenau (geschätz) 78.000 14.800 0,14 0,86

6. Limbach (geschätzt) 50.000 9.500 0,60 1,50

7. Oberaltenbernheim 38.765 6.743 1,59 3,97

8. Hechelbach (geschätzt) 47.000 8.900 0,37 2,20

9. Wimmelbach 57.987 10.856 0,26 1,79

Bezeichnung Grundst.fl. in m² Geschossfl. In m²

Beitragspfl. Flächen (z.Teil geschätzt) 1.134.891 318.927

Vorhalteflächen (geschätzt) 40.000 10.000

Nachverdichtungen 2.000 4.000

Summe 1.176.891 332.927

2. vorläufige Berechnung Gesamtflächen

3. Investitionen / Zuwendungen

11

E. Vorläufige Neuberechnung der Herstellungsbeiträge:

AK Beiträge AK-SW
in €

AK-NW
in €

Zuwendungen
in €

1. Obernzenn 3.808.810 1.520.732 1.306.099

2. Egenhausen 629.676 305.240 10.484

3. Unteraltenbernheim 209.520 82.730 5.113

4. Wimmelbach 245.943 98.711 112.484

5. Breitenau 42.532 4.726 0

6. Rappenau 642.279 24.175 0

7. Hechelbach 90.350 16.775 0

8. Limbach 20.827 2.315 0

9. Oberaltenbernheim 345.645 69.190 167.141

Gesamt 6.035.582 2.124.594 1.601.321

73,96 % 26,04 %

8.160.176 €

100 %
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Gesamtinvestitionsaufwand 8.160.176 €

abzgl. Zuwendungen 1.601.321 €

Umlegungsfähiger Gesamtinvestitionsaufwand 6.558.855 €

12

E. Vorläufige Neuberechnung der Herstellungsbeiträge:

4. Beitragsberechnung

Umlegungsfähiger Gesamtinvestitionsaufwand 6.558.855 €

davon entfallen:

 auf die Grundstücksflächen

 auf die Geschossflächen

1.707.925 € (26,04 %)

4.850.930 € (73,96 %)

Bezugsflächen: Grundstücksflächen 1.176.891 m² / Geschossflächen 332.927 m²

Herstellungsbeitrag Entwässerung:

-Grundstücksflächen: 1.707.925 € : 1.176.891 m² = Beitrag   1,45 € / m²

-Geschossflächen:      4.850.930 € :    332.927 m² = Beitrag 14,57 € / m²

13

E. Vorläufige Neuberechnung der Herstellungsbeiträge:

4. Beitragsberechnung
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F: Alternativberechnung; Mögliche Berücksichtigung der Beitragsmaßnahme 
aus vorangegangenen Kanalsanierungen

14

1. OT Egenhausen

Investitionssumme ≈ 650.000 €
AK – Datum: 2011
ND – Gesamt: 25 Jahre , abgelaufene Jahre bis 2022 = 11 Jahre; es verbleiben noch 14 Jahre

Restbuchwert zum 31.12.2022:
AK 56 % = 364.000 €

Vorschlag: Der OT Egenhausen wird bei zukünftigen Verbesserungsmaßnahmen im Kanalbereich der 
Gesamt – Einrichtungseinheit in den nächsten 14 Jahren bis maximal 364.000 € (Ausnahme: Im 
Ortsteil Egenhausen wird selbst eine Kanalsanierung durchgeführt) ausgenommen.
Der Betrag von 364.000 € reduziert sich zudem in den nächsten 14 Jahren um jedes Jahr 1/14 
durch die weiterhin laufende Abschreibung.

15

2. OT Rappenau

Investitionssumme ≈ 590.000 €
AK – Datum: 2013
ND – Gesamt: 25 Jahre , abgelaufene Jahre bis 2022 = 9 Jahre; es verbleiben noch 16 Jahre

Restbuchwert zum 31.12.2022:
AK 64 % = 377.000 €

Vorschlag: Der OT Rappenau wird bei zukünftigen Verbesserungsmaßnahmen im Kanalbereich der Gesamt –
Einrichtungseinheit in den nächsten 16 Jahren bis maximal 377.000 € (Ausnahme: Im Ortsteil 
Rappenau wird selbst eine Kanalsanierung durchgeführt) ausgenommen.
Der Betrag von 377.000 € reduziert sich zudem in den nächsten 16 Jahren um jedes Jahr 1/16 
durch die weiterhin laufende Abschreibung.

F: Alternativberechnung; Mögliche Berücksichtigung der Beitragsmaßnahme 
aus vorangegangenen Kanalsanierungen



Mitteilungsblatt Nr. 9 / 2023                                                                                                                                                                                              29

16

Beispiel Kanalsanierung Unteraltenbernheim:

Gesamt: 1.739.138 € Investitionen ohne STE, nach Abzug der Zuschüsse
davon SW: 1.104.353 € (auf Geschossflächen)
davon NW: 634.785 € (auf Grundstücksflächen)

3.1 Flächenberechnung / Verbesserungsmaßnahme mit beiden OT Egenhausen / Rappenau
Zweck: Feststellung, ob und inwieweit die Höchstgrenzen bei beiden ausgeschöpft werden.

Grst.fl./ VES – Beitrag =
634.785 €

= 0,54 €/m²
1.176.891 m²

Geschoss.fl./ VES – Beitrag = 1.104.353 €
= 3,32 €/m²

332.927 m²

Anteil Egenhausen: 106.406 m² x 0,54 €/m² = 57.460 €

29.401 m² x 3,32 €/m² = 97.611 €

Gesamt 155.071 €

Anteil Rappenau: 60.246 m² X 0,54 €/m² = 32.532 €

12.148 m² x 3,32 €/m² = 40.332 €

Gesamt 72.864 €

F: Alternativberechnung; Mögliche Berücksichtigung der Beitragsmaßnahme 
aus vorangegangenen Kanalsanierungen

17

Beispiel Kanalsanierung Unteraltenbernheim:

Gesamt: 1.739.138 € Investitionen ohne STE, nach Abzug der Zuschüsse
davon SW: 1.104.353 € (auf Geschossflächen)
davon NW: 634.785 € (auf Grundstücksflächen)

3.1 Flächenberechnung / Verbesserungsmaßnahme mit beiden OT Egenhausen / Rappenau
Zweck: Feststellung, ob und inwieweit die Höchstgrenzen bei beiden ausgeschöpft werden.

Ergebnis 1:

Auf Egenhausen entfallen 155.071 €
155.071 € < 364.000 €;
155.071 € sind verbraucht; Rest zukünftig: 208.929 €

Ergebnis 2:

Auf Rappenau entfallen 72.864 €
72.864 € < 377.000 €;
72.864 € sind verbraucht; Rest zukünftig: 304.136 €

F: Alternativberechnung; Mögliche Berücksichtigung der Beitragsmaßnahme 
aus vorangegangenen Kanalsanierungen
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18

3.2 Zukünftiges Guthaben bei Nutzung des Restguthabens für die Kanalsanierung 
Unteraltenbernheim und den Bau der Verbundleitung Unteraltenbernheim-Unternzenn:

Egenhausen Rappenau

Restguthaben 364.000 € 377.000 €

./. Kanalsanierung 
Unteraltenbernheim

155.071 € 72.864 €

./. Verbundleitung 
Unteraltenbernheim-
Unternzenn

61.855 € 28.815 €

Verbleibendes Restguthaben 147.074 € 275.321 €

F: Alternativberechnung; Mögliche Berücksichtigung der Beitragsmaßnahme 
aus vorangegangenen Kanalsanierungen

19

Beispiel Kanalsanierung Unteraltenbernheim:

Gesamt: 1.739.138 € Investitionen ohne STE, nach Abzug der Zuschüsse
davon SW: 1.104.353 € (auf Geschossflächen)
davon NW: 634.785 € (auf Grundstücksflächen)

3.3 Verbesserungsbeitrag (Kanalsanierung Unteraltenbernheim)
Nun: Berechnung ohne die Flächen von Egenhausen und Rappenau

Grst.fl./ VES – Beitrag =
634.785 €

= 0,63 €/m²
1.010.239 m²

Geschoss.fl./ VES – Beitrag = 1.104.353 €
= 3,79 €/m²

291.378 m²

Ergebnis: Bei dieser Verbesserungsmaßnahme würde der Verbesserungsaufwand auf alle OT, ohne Egenhausen 
und Rappenau, umgelegt.
Bei einer weiteren, zukünftigen, neuen Verbesserungsmaßnahme von Kanälen könnte es sein – bei 
gänzlichen „Verbrauch“ der Rest – Summe in den beiden Ortsteilen -, dass dann diese Ortsteile auch 
bei dieser Maßnahme mitbeteiligt werden.
Zu beachten ist, dass solche Verbesserungsmaßnahmen zu 100 % über Verbesserungsbeiträge zu 
decken sind. Das hätte dann zur Folge, dass keine Anteile später über Gebühren refinanziert werden 
müssen.
Bei anderen Verbesserungsmaßnahmen, z.B. Kläranlagenneubau, sind natürlich alle Ortsteile zu
beteiligen.

F: Alternativberechnung; Mögliche Berücksichtigung der Beitragsmaßnahme 
aus vorangegangenen Kanalsanierungen

Das „Restguthaben“ Egenhausen und Rappenau 
reicht auch für den Neubau der Verbundleitung 
zwischen Unteraltenbernheim und 
Unternzenn.
Auch dieser Verbesserungsbeitrag wird ohne die 
Flächen von Egenhausen und Rappenau 
nochmals neu ermittelt.
Es ergeben sich folgende neue Beitragssätze:
Grst.fl./VES-Beitrag 0,23 €/m²
Geschossfl./VES-Beitrag 1,58 €/m²
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Musterberechnungen: 

Verbesserungsbeiträge aus dem Vortrag Dr. Schulte Stand 26.07.2023 

bei einer rechtlichen Einrichtungseinheit aller Einrichtungen mit zentraler Entwässe-
rungsanlage und Abwasserreinigung in Trägerschaft des Marktes Obernzenn. 
 

Für die Ortsteile mit Entwässerungseinrichtungen, an denen keine Verbesserungs-
maßnahmen durchgeführt wurden (und somit bisher keine Verbesserungsbeiträge von 

den Beitragspflichtigen zu zahlen waren), ergeben sich bei Durchführung der drei geplanten, 

großen Investitionsprojekte zur Verbesserung bestehender Entwässerungsanlagen folgende 

Beitragssätze für ein Mustergrundstück mit 

 1.000 m² Grundstücksfläche (GRF) 

und 350 m² Geschossfläche (GSF) 
 

 oruE ni egärteB kcütsdnurgretsuM ORUE ni egärteB    
 FRG FSG ²m orp FRG ²m orp    GSF

²m 000.1      350 m² gesamt
P1 Ersatzneubau KA Obernzenn 0,49 15,52 490,00 5.432,00 5.922,00
P2 Verbundleitung Uabh-Obz 0,23 1,58 230,00 553,00 783,00
P3 Kanalsanierung Uabh 0,63 3,79 630,00 1.326,50 1.956,50

�� 53,1 emmuS 20,89 1.350,00 7.311,50 8.661,50
 

Tabelle für ein individuell zu rechnendes Grundstück: 

 nesewnA sednenhcereb uZ  ORUE ni egärteB    
FRG FSG ²m orp FRG ²m orp    GSF Euro

      ………………….. m² …………………. m². gesamt
P1 Ersatzneubau KA Obernzenn 0,49 15,52 …………………………….. …………………………….. …………………………….. 

P2 Verbundleitung Uabh-Obz 0,23 1,58 …………………………….. …………………………….. …………………………….. 

P3 Kanalsanierung Uabh 0,63 3,79 …………………………….. …………………………….. …………………………….. 

�� 53,1 emmuS 20,89  ..……………………………  

 

 

Für die Ortsteile Egenhausen und Rappenau mit Entwässerungseinrichtungen, an de-
nen Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt wurden und Verbesserungsbeiträge von 
den Beitragspflichtigen zu zahlen waren, ergeben sich bei Durchführung der drei geplan-

ten, großen Investitionsprojekte zur Verbesserung bestehender Entwässerungsanlagen fol-

gende Beitragssätze für ein Mustergrundstück mit 

 1.000 m² Grundstücksfläche (GRF) 

und 350 m² Geschossfläche (GSF) 
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  Beträge in EURO  Mustergrundstück Beträge in Euro 
  pro m² GRF pro m² GSF GRF GSF
    1.000 m² 350 m² gesamt
P1 Ersatzneubau KA Obernzenn 0,49 15,52 490,00 5.432,00 5.922,00
P2 Verbundleitung Uabh-Obz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P3 Kanalsanierung Uabh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

�� 94,0 emmuS 15,52 490,00 5.432,00 5.922,00
 

Tabelle für ein individuell zu rechnendes Grundstück: 

  nesewnA sednenhcereb uZ  ORUE ni egärteB    
²m ni FRG FSG ²m orp FRG ²m orp    GSF in m² Euro

      ………………….. m² …………………. m². gesamt
P1 Ersatzneubau KA Obernzenn 0,49 15,52 …………………………….. …………………………….. …………………………….. 

P2 Verbundleitung Uabh-Obz 0,00 0,00 …………………………….. …………………………….. …………………………….. 

P3 Kanalsanierung Uabh 0,00 0,00 …………………………….. …………………………….. …………………………….. 

�� 94,0 emmuS 15,52  ..……………………………  

 

Beiträge für verschiedene Mustergrundstücke in der Übersicht 

 -.lletsreH gartiebsgnuressebreV -ssohcseG -.tsdnurG    
 ehcälf ehcälf    ohne "Guthaben" Egenh./Rapp. beitrag

 oruE oruE oruE ²m ²m    

B1 Durschnittl. Anwesen,ortsbez. 1000 350 8.661,50 5.922,00 6.549,50

B2 Größeres Anwesen 1200 450 11.020,50 7.572,00 8.296,50

B3 Kleineres Anwesen (z.B. Altort) 600 200 4.988,00 3.398,00 3.784,00

B4 Landwirtsch./gewerbl. Anwesen 2000 600 15.234,00 10.929,00 11.642,00

B5 
Unbebauter Bauplatz 
(fiktive Geschossfl. 25% der Grundst.fl.) 700 175 4.600,75 3.059,00 3.564,75

 

Tatsächlich eingehobene Verbesserungsbeiträge für durchgeführte Verbesserungs-
maßnahmen für kleinere Entwässerungsanlagen bzw. in kleineren Ortsteilen zum Ver-
gleich: 

   
Rappenau (104 Einwohner Stand 30.06.2022)  
Endgültige Verbesserungsbeiträge für den Neubau des Schmutzwasserkanals usw.  
Gesamtinvestitionsaufwand 783.863 Euro  
Umlagefähiger Investitionsaufw. 588.211 Euro  
Grundstücksflächen 60.246 m²  
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Geschossflächen 12.148 m²  
Grundstücksflächenbeitrag 2,13 Euro/m² Verbesserungsbeitragssatzung mit endgültigen Beitragssätzen 

Geschossflächenbeitrag 37,88 Euro/m² vom 07.11.2019 (Vorausleistungen erhoben auf der Grundlage 

  der Satzung vom 10.03.2015 mit vorläufigen Beitragssätzen) 

Noch ausstehende Investitionen: Ertüchtigung der Kläranlage oder Anschluss an eine zentrale Kläranlage
   

 Beträge in EURO Mustergrundstück 
 pro m² GRF pro m² GSF GRF GSF Euro
   1.000 m² 350 m² gesamt
Rappenau Verbesserungsbeitr. 2,13 37,88 2.130,00 13.258,00 15.388,00

   
   

Egenhausen (251 Einwohner Stand 30.06.2022)  
Endgültige Verbesserungsbeiträge für die teilweise Sanierung des Kanalnetzes 
Gesamtinvestitionsaufwand 1.026.013 Euro  
Umlagefähiger Investitionsaufw. 649.961 Euro  
Grundstücksflächen 107.406 m²  
Geschossflächen 30.901 m²  
Grundstücksflächenbeitrag 3,86 Euro/m² Verbesserungsbeitragssatzung mit endgültigen Beitragssätzen 

Geschossflächenbeitrag 7,61 Euro/m² vom 07.11.2019 (Vorausleistungen erhoben auf der Grundlage 

  der Satzung vom 29.02.2012 mit vorläufigen Beitragssätzen) 

Noch ausstehende Investitionen: Abschluss der Kanalsanierung und Ertüchtigung der Kläranlage; 
alternativ: Anbindung an eine zentrale Kläranlage  

   
 Beträge in EURO Mustergrundstück 
 pro m² GRF pro m² GSF GRF GSF Euro
  1.000 m² 350 m² gesamt
Egenhausen Verbesserungsbeitr. 3,86 7,61 3.860,00 2.663,50 6.523,50

   
 
Standortstudien: 
 
Für die Entwässerungsanlagen im Markt Obernzenn bestand und besteht Handlungs- und 

Investitionsbedarf sowohl aus wasserwirtschaftlicher Sicht als auch aufgrund des Alters der 

Einrichtungen. 

In Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt wurde im Jahre 2011 in einer ersten Studie 

das Entwässerungskonzept von Obernzenn und Unteraltenbernheim gesamtheitlich betrach-

tet, um ein wirtschaftliches Konzept zu ermitteln. Für diese Entscheidungshilfe wurden ver-

schiedene Alternativen geprüft: getrennte Einzelanlagen oder Zusammenlegung zu einer ge-

meinsamen Anlage in Unteraltenbernheim oder Obernzenn. Bei der Untersuchung wurde 

festgestellt, dass eine Verbundleitung zwischen Obernzenn und Unteraltenbernheim als Frei-

spiegelleitung aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht zu verwirklichen ist: 
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– Die Gefälleverhältnisse des erforderlichen Verbindungssammlers bezogen auf die große 

Entfernung wären äußerst gering (Kanalsohlen ca. 359,00 – 340,00 m ü NN, 19 m auf 

4.250 m -> 0,45%). Hierdurch ergeben sich bautechnische Probleme, die eine fachge-

rechte Verlegung dieses geringen Gefälles über eine solch lange Strecke in Frage stel-

len. Weiherhin bewirkt das schwache Gefälle durch die geringe Schleppspannung im Ab-

wasser verstärkt Ablagerungen im Kanal. 

– Eine linienhafte Verlegung entlang der Zenn im Bereich der Uferböschung bzw. unmittel-

bar im Uferrandstreifen ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht möglich. Dies würde zu 

starken Einschränkungen der Gewässerentwicklung führen, weshalb das Wasserwirt-

schaftsamt dem nicht zustimmt. Der massive Eingriff in den Uferbewuchs würde des wei-

teren naturschutzrechtliche Probleme mit sich bringen. Außerdem wäre das Risiko für 

Schäden an der Leitung selbst z.B. durch Freispülen relativ hoch. 

– Bedingt durch die vorhandene Geländeformation ergeben sich Tiefenlagen der Kanal-

sohle bis zu 5 m. In Verbindung mit einem größeren Durchmesser und einer höheren An-

zahl an Abwasserkontrollschächten würden sich für einen Freispiegelkanal deutlich hö-

here Investitionskosten ergeben. 

Eine Verbundleitung, in der Abwasser von Obernzenn nach Unternzenn transportiert wird, 

müsste als Druckleitung gebaut werden. Wirtschaftlicher ist es, die geringere Abwasser-

menge zu pumpen (geringere Investitionskosten und geringere Betriebskosten), d.h. Abwas-

ser von Unteraltenbernheim nach Obernzenn zu transportieren. 

 

Nachteile einer zentralen Kläranlage: 

– Die nach der Reinigung an einem Punkt eingeleitete Restschmutzfracht wächst mit der 

Kläranlagengröße. 

– Der Transport zur zentralen Kläranlage bedingt ein komplexeres und damit anfälligeres 

Transportsystem (durch Sammler, Pumpwerke und Druckleitungen, die dauerhaft dicht 

und betriebssicher sein müssen und daher regelmäßig gewartet, gesichtet und überprüft 

werden müssen). 

 

Vorteile einer zentralen Kläranlage: 

– Die Anlage wird entsprechend der zu erwartenden Entwicklung konzipiert und ausgelegt, 

so dass bei Notwendigkeit ein problemloser Anschluss anderer Anlagen/Ortsteile auch 

zukünftig möglich ist. 

– Erlaubt aus wirtschaftlicher und technischer Sicht den Einsatz von Maschinen- und E-

Technik, die bei sehr kleinen Anlagen nicht möglich ist (z.B. Rechen, Sandfang, Fett-

abscheider, Schlammentwässerung, selbsttätige Messeinrichtungen und Steuerungsan-

lagen) bzw. problemlosere Nachrüstungen bei Änderung der gesetzlichen Vorgaben. 
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– Lässt eher eine weitergehende Abwasserreinigung zu mit besserer Abwasserqualität und 

damit besserer Reinigungsperspektive. 

– Die aus verschiedenen Orten kommenden und dadurch abgeminderten Stoßbelastungen 

nach Menge und Verschmutzung werden besser verarbeitet. 

– Steht ständig unter Aufsicht von ausgebildetem Personal und ermöglicht wirtschaftlich 

und technisch einfacher die Kontrolle der Umweltemissionen, was auch zu einer Redu-

zierung des behördlichen Überwachungsaufwands beiträgt.  

– Eine hohe und fast immer gewährleistete, sichere Reinigungsleistung und eine wirtschaft-

liche Ersparnis. 

 

Das Ergebnis der ersten Studie ergab als wirtschaftlichste und sinnvollste Alternative eine 

Zentralkläranlage Obernzenn. 

 

Um eine nachhaltige und gleichzeitig wirtschaftliche Lösung für die Gesamtabwasserbeseiti-

gung für alle Entwässerungsanlagen/Ortsteile zu finden, wurde eine ergänzende, zweite 
Studie beauftragt. 

 

Die Teichkläranlagen erfüllen durch die Verschärfung der wasserrechtlichen Vorschriften 

nicht mehr die gesetzlichen Mindestanforderungen für das Einleiten von gereinigtem Abwas-

ser in die Vorfluter. 2011 erfolgten die Überlegungen unter besonderer Berücksichtigung der 

Gesichtspunkte, dass das gereinigte Abwasser im Markt Obernzenn durchwegs Gewäs-

sern/Gräben (Vorflutern) zugeführt wird, die in der Regel wenig Wasser führen, weshalb in 

den Vorflutern Belastungen nur langsam weiter abgebaut werden. Weiter, dass mit Wirkung 

ab dem 01.01.2011 in Bayern die Festlegung galt, dass für Teichkläranlagen die Fähigkeit 

zum Abbau von organischem Stickstoff/Ammonium mit Null anzunehmen ist. 

 

Nach Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt ergaben sich für die zukünftige Abwasser-

beseitigung in Ortsteilen mit Teichkläranlagen vom Grundsatz her zwei Möglichkeiten: 

– Ertüchtigung der einzelnen Kläranlagen durch Nachrüstung eines zwischengeschalteten 

biologischen Teils zum Abbau von organischem Stickstoff/Ammonium oder 

– Anschluss an die neue Zentralkläranlage über Druckleitungen 

Im Oktober 2014 signalisierte das Wasserwirtschaftsamt, dass 

– für Anlagen bis zu einer Ausbaugröße von maximal 250 Einwohnerwerten einer Verlän-

gerung der Einleiterlaubnis um 20 Jahre zugestimmt werden könne, wenn nachgewiesen 

werde, dass eine spezifische Teichoberfläche von mindestens 15 m² je Einwohnerwert 

vorhanden ist bzw. hergestellt wird. Wobei im Verfahren in der Regel auch der Nachweis 

der Dichtheit bestehender Teiche zu führen ist. 
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Die Ergebnisse dieser zweiten Studie sind für die jeweiligen Entwässerungsanla-
gen/Ortsteile in Stichworten im Vortrag von Bürgermeister Hufnagel dargestellt. Geht 

es für eine im Rahmen der zweiten Studie betrachtete Entwässerungsanlage konkret in die 

Planung, müssen die grundsätzlichen rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte nochmals 

überprüft werden. In der Bürgerversammlung wurde von Seiten eines Zuhörers auf die Klär-

anlage Linden verwiesen, deren Teichfläche aktuell erweitert wird. Nach Auskunft des Mark-

tes Markt Erlbach wurde genehmigt, dass die auf 550 Einwohnerwerte (EW) ausgelegte Klär-

anlage ertüchtigt wird durch eine Vergrößerung der Teichfläche auf 15 m²/EW, wobei zusätz-

lich das Absetzbecken in Beton auszuführen ist und weitere kleinere Sanierungsmaßnahmen 

durchzuführen sind; geschätzte Gesamtkosten: 1,2 bis 1,3 Mio Euro. 

 

 

Begriffe/Abkürzungen: 
KA: Kläranlage 
NK: Nebenkosten 
STE: Straßenentwässerung 
NLW: Niederschlagswasser 

NW: Niederschlagswasser 
SW: Schmutzwasser 

VB-Beitrag: Verbesserungsbeitrag 

VES-Beitrag: Verbesserungsbeitrag 

ND: Nutzungsdauer 

AK-Datum: Datum/Zeitpunkt der Aktivierung von Investitionskosten im Rahmen der Abschrei-

bungen 

GRF/Grst.fl: Grundstücksfläche (in Quadratmeter) 

GSF/Geschoss.fl: Geschossfläche (in Quadratmeter) 

 

Einwohner/Einwohnerzahl (EZ): Die Zahl der mit Hauptwohnsitz (gemeldeten) Einwohner in 

einem Ortsteil bzw. Entsorgungsgebiet. 

 

EDZ: Einwohnerzahl unter Berücksichtigung eines Demografiefaktors. Für den Markt Obern-

zenn bedeutet das für die Zukunft leicht sinkende Einwohnerzahlen. Berechnungsbeispiel für 

den Markt Obernzenn (gesamt) nach RZWas 2021 Anlage 2: 
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  2   2   

 Einwohner mit Hauptwohnsitz zum Stichtag 31.12.2022   2.605  
= 0,96 

 Einwohner mit Hauptwohnsitz zum Stichtag 31.12.2012   2.653  
 

[EZ Stichtag 1 : EZ Stichtag 2; ist das Ergebnis der Division kleiner 1,0, ist die Zahl im Quadrat zu nehmen] 

 

Einwohnerwert (EW): Ein Einwohnerwert entspricht der täglich von einem Einwohner durch-

schnittlich in das Abwasser abgegebene Schmutzmenge, eine Menge an organischen Ver-

bindungen. Diese Schmutzmenge ist messbar (und wird als BSB5-Wert abgebildet). In der 

Abwasserwirtschaft ist der Einwohnerwert eine Rechengröße. In Betrieben (Gastronomie, 

Gewerbe, Industrie usw.) fällt bei Herstellungsprozessen oder Reinigungsvorgängen uvm. 

Abwasser an. Auch dieses Abwasser ist mit organisch abbaubaren Stoffen belastet. Die Be-

lastung kann ermittelt und in Einwohnerwerte „umgerechnet“ bzw. in Einwohnerwerten aus-

gedrückt werden. Die Einwohnerwerte sind maßgeblich dafür, welche Reinigungsleistung 

eine Kläranlage erbringen muss bzw. welche „Größe“ in EW eine Kläranlage haben muss. 
 

Ein Beispiel: in einem kleinen Ort mit 100 Einwohnern gibt es eine Kurklinik für 100 Kurgäste. 

Wäre die Kläranlage für den Ort nur auf die 100 Einwohner ausgelegt, wäre die Kläranlage 

überlastet und könnte das anfallende Abwasser nicht im erforderlichen Maße reinigen. Die 

Kläranlage muss so ausgelegt sein, dass sie auch das in der Kurklinik anfallende Abwasser 

reinigen kann. Für viele Branchen gibt es Erfahrungs- oder Richtwerte für eine Umrechnung 

in Einwohnerwerte, manchmal sind zur Ermittlung der Schmutzfracht und der Zusammenset-

zung des Abwassers einzelfallbezogene Ermittlungen erforderlich (Anzahl der Betten, Anzahl 

der Plätze, Mengen an gereinigten Mehrwegflaschen, Tonnen an hergestelltem Papier usw.). 

Ein weiteres Beispiel: Die in den 1970ern in Betrieb genommene Kläranlage Obernzenn für 

die drei Ortsteile Obernzenn, Unternzenn und Urphertshofen (weniger als 1.500 Einwohner) 

musste damals auf 2.500 Einwohnerwerte ausgelegt werden, weil die Schmutzfracht der 

Molkerei in Unternzenn zu berücksichtigen war. 

 

Kläranlage Obernzenn: Die Kläranlage reinigt derzeit das anfallende Mischwasser aus 

Obernzenn, Unternzenn und Urphertshofen. Bei den Betrachtungen ist im Allgemeinen vom 

Standort Obernzenn die Rede. Damit ist der Standort der „Kläranlage Obernzenn“ definiert, 

der sich zwischen Unternzenn und Oberaltenbernheim westlich – künftig südwestlich – der 

Hölzleinsmühle befindet. 

 

Freispiegelleitung: Eine Rohrleitung, in der (Ab-) Wasser allein unter Ausnutzung des freien 

Gefälles fließt, d.h. allein durch die Schwerkraft von einem höher gelegenen Anfangspunkt zu 

einem tiefer gelegenen Endpunkt gelangt. 
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Stickstoff/Ammonium: organischer Stickstoff im Siedlungsabwasser stammt aus Ausschei-

dungen und Speiseresten in Form von Eiweißen (Proteinen) und Harnstoff. Bei Gewerbe/In-

dustrie verursachen fleischverarbeitende Betriebe und Großküchen starke Einträge, weil viele 

organische Reststoffe anfallen. Beim biochemischen Abbau von Eiweißen und Harnstoff ent-

steht Ammonium -> Nitrit -> Nitrat. In der Kläranlage erfolgt der Abbau durch zwei gesteuerte 

Prozesse: die Nitrifikation und die Denitrifikation.  

 

Nitrifikation: Bakterien bauen organischen Stickstoff über die Zwischenprodukte Ammonium 

und Nitrit zu Nitrat um. Ist genügend Sauerstoff vorhanden, „verdauen“ Bakterien die stickstoff-

haltigen Verbindungen mit Hilfe von Enzymen. In der Kläranlage dienen Tropfkörper oder Be-

lebungsbecken dazu, die Bakterien im Abwasser mit Sauerstoff zu versorgen. Auf dem Füll-

material von Tropfkörperanlagen zum Beispiel sind die Mikroorganismen zumeist als schleimi-

ger Aufwuchs zu erkennen, in der Abwasserreinigung häufig in der Regel „Biofilm“ oder „bio-

logischer Rasen“ bezeichnet. 

 

Denitrifikation: Hier arbeiten Bakterien ohne Luftsauerstoff. Sie beziehen ihre Energie aus 

der Verdauung von Nitrat. Dabei entsteht vor allem elementarer Luftstickstoff. 

 

BSB5-Wert: der biochemische Sauerstoffbedarf nach 5 Tagen (BSB5) gibt die Menge an 

Sauerstoff an, welche Bakterien und andere Kleinstlebewesen in einer Wasserprobe im Zeit-

raum von fünf Tagen bei einer Temperatur von 20° Celsius verbrauchen, um die organischen 

Wasserinhaltsstoffe im Wege der biochemischen Oxidation abzubauen. Über den Wert wird 

die Schmutzmenge im Abwasser dargestellt und die Reinigungsleistung beurteilt werden. 

 

Organischen Verbindungen: chemische Verbindungen mit einem „Kohlenstoffgrundgerüst“ 

bzw. Verbindungen, die fast ausschließlich aus den Elementen Kohlenstoff, Wasserstoff, 

Sauerstoff und Stickstoff bestehen (also u.a. Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette). Diese können 

in der Regel durch die Reinigungsprozesse in einer Kläranlage abgebaut werden. 

 

RZWas: Richtlinie für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (aktuell RZWas 

2021, die zum 31.12.2024 ausläuft. In der Regel werden Nachfolgeprogramme aufgelegt) 

www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/foerderung/ 

 

Härtefallregelung/Härtefallschwelle: Der Freistaat Bayern fördert Vorhaben zur Sanierung 

von Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserversorgung. Der Schwerpunkt 

der Förderung liegt dabei auf der Erneuerung und Renovierung von Kanälen und Leitungen. 

Der Freistaat Bayern fördert in Härtefällen. Ein Härtefall liegt vor, wenn die sogenannte Pro-
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Kopf-Belastung (PKB) in einem Satzungsgebiet über einer der in der Zuwendungsrichtlinie 

vorgegebenen Härtefallschwellen liegt. 

 

Die Pro-Kopf-Belastung ermittelt sich zunächst aus den Investitionen (in unserem Fall für 

eine Entwässerungsanlage) in der Vergangenheit (bei Antragstellung 2024 werden Investitio-

nen im Betrachtungszeitraum ab 01.01.1997 berücksichtigt), diese werden rechnerisch auf 

die EDZ - Einwohnerzahl unter Berücksichtigung eines Demografiefaktors – umgelegt. 

 

Für den Markt Obernzenn, der im Landkreis Neustadt an der Aisch – Bad Windsheim in ei-

nem Raum mit besonderem Handlungsbedarf nach dem Landesentwicklungsprogramm liegt, 

gilt beim Abwasser  

Härtefallschwelle 1: 2.500,- Euro/EDZ 

Härtefallschwelle 2: 3.750,- Euro/EDZ 

 

Sollte noch keine der Härtefallschwellen erreicht sein, erhöht sich durch zeitnahe Investitio-

nen in die Abwasseranlage(n) die Pro-Kopf-Belastung. Dadurch kann gegebenenfalls eine 

der Härtefallschwellen zu einem späteren Zeitpunkt überschritten werden. Ab dem Zeitpunkt 

des kassenwirksamen Überschreitens der Härtefallschwelle ist eine Förderung möglich. 

 

Beispiel:  

Ein Ortsteil (ein Satzungsgebiet) mit eigener Entwässerungsanlage und 100 EDZ muss 

100 x 2.500,- Euro = 250.000,- Euro an Investitionen nachweisen, um die Härtefallschwelle 1 

zu erreichen. Saniert dieser Ort seinen Kanal, erhält der Ort ab einer kassenwirksamen In-

vestition von 250.001,- Euro für jeden nach dem Erreichen dieser Schwelle erneuerten, lau-

fenden Meter Kanal einen Zuschuss von 300,- Euro (netto). Erreicht der Ort bei der Sanie-

rung seines Kanalnetzes die Härtefallschwelle 2 mit 100 x 3.750,- Euro = 375.000,- Euro 

(„bereinigter Invest“ = Investitionen abzüglich Zuwendungen), erhält der Ort ab einer kassen-

wirksamen, „bereinigten“ Investition von 375.001,- Euro für jeden nach dem Erreichen dieser 

zweiten Schwelle erneuerten, laufenden Meter Kanal einen Zuschuss von 450,- Euro (netto). 

In der Gesamtbetrachtung gibt es auch noch Förderunter- und -obergrenzen. 

 

In Ortsteilen (Satzungsgebieten) mit Handlungs- und Investitionsbedarf wurde im zulässigen 

Betrachtungszeitraum (ab 01.01.1997) in der Regel nicht sehr viel investiert. Die Härtefall-

schwelle 1 wird deshalb zumeist erst durch einen Teil nicht unerheblichen der Neuinvestition 

erreicht. 
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Auch wenn es auf den ersten Blick schwer zu verstehen ist, werden durch die geplante Ein-

richtungseinheit die Härtefallschwellen schneller erreicht. Hier fallen insbesondere die Ver-

besserungsmaßnahmen in der jüngeren Vergangenheit (Rappenau und Egenhausen) ins 

Gewicht und die drei anstehenden Investitionsmaßnahmen füllen den Investitionstopf bis 

zum Erreichen der Härtefallschwelle 1 schnell. Beim Ersatzneubau der Kläranlage Obern-

zenn muss die Härtefallschwelle 1 „nur“ insgesamt im Zuge der Baumaßnahme erreicht wer-

den um einen Zuschuss von 250,- Euro (netto) je EDZ zu erhalten. Auch hier gibt es in der 

Gesamtbetrachtung Förderunter- und -obergrenzen. 

 

Verbundleitungen/Verbundkanäle werden unabhängig von Härtefallschwellen gefördert. Man 

erhält 125,- Euro (netto) für jeden erstmalig gebauten Meter Abwasserkanal einer Verbund-

leitung. 

 

Informationen zur Förderung unter www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/foerde-

rung/haertefallfoerderung.htm 

 

Obstankauf 2023

Die 2014 gegründete Genossenschaft „Streuobst 
Mittelfranken-West eG“ kauft wieder Äpfel und 
Most/ Saftbirnen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch/
Bad Windsheim auf. 
EinHeimischer ist ein Zusammenschluss von Kom-
munen und Obst- und Gartenbauvereinen unseres 
Landkreises sowie vieler Unternehmen, Gastrono-
men und Privatpersonen.
Alle Mitglieder vereint die Freude an der schönen 
fränkischen Kulturlandschaft, die Verantwortung 
für unsere Natur und natürlich der Genuss frischer 
naturbelassener Säfte, Schorlen, Seccos, Cider und 
Glühmost.

Ankaufstermine:
30.09. Äpfel und Saft/Mostbirnen in Burgbern-
heim, Uffenheim, Trautskirchen, Gutenstetten von 
09:00 – 13:00 Uhr
07.10.  Äpfel und Saft/Mostbirnen in Burgbern-
heim, Trautskirchen von 09:00 – 13:00 Uhr

14.10. Äpfel und Saft/Mostbirnen in Uffenheim, 
Gutenstetten von 09:00 – 13:00 Uhr
21.10. Äpfel und Saft/Mostbirnen in Burgbernheim, 
Trautskirchen von 09:00 – 13:00 Uhr
28.10. Äpfel und Saft/Mostbirnen in Uffenheim, 
Gutenstetten von 09:00 – 13:00 Uhr
04.11. Äpfel und Saft/Mostbirnen in Uffenheim, 
Burgbernheim, Gutenstetten von 09:00 – 12:00 Uhr
Äpfel bitte getrennt von den Birnen anliefern!

Ankaufspreise
€ 14 je 100 kg für Mitglieder der Genossenschaft
€ 10 je 100 kg für Nichtmitglieder

Burgbernheim (Steinbacher Mühle am Bahnhof) 
Uffenheim (Agrarhandel Schilling am Bahnhof) 
Trautskirchen (Bauhof) 
Gutenstetten (Schulstr. – Obsthaus )

EinHeimischer hat in den letzten Jahren mehrere 
Auszeichnungen erhalten: 
1. Preis für die „Rote Schorle“ bei den Streuobstta-
gen 2018, 
1. Preis für den Secco „KIR REGIONAL“ bei den 
Streuobsttagen 2019, 
„Rote Schorle“ wurde Gewinner beim Spezialitä-
tenwettbewerb 2019 der Metropolregion Nürnberg 

Nur aus gutem Obst können gute Säfte werden!
Daher bittet die Genossenschaft auch dieses Jahr, 
nur ausgereiftes und faulstellenfreies Obst aus nicht 
gespritzten und nicht gedüngten Streuobstbestän-
den oder gleichwertig anzuliefern.
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Es wurde ein Herren Fahrrad, Shimano Conway 
CC500 schwarz grau gefunden und in der Gemeinde 
abgegeben.

Galaktisch gute Zeltlagerzeit

In der zweiten Ferienwoche vom 
07.08 bis zum 11.08.2023 fand in 
Dornheim wieder das traditionel-
le Zeltlager statt. Unter dem Motto 
„galaktisch gute Zeltlagerzeit“ erlebten 42 Kinder 
und 13 Betreuer eine unvergessliche Woche voller 
Spaß und Abenteuer.

Auf der Reise zu fremden Galaxien bot das Zeltla-
ger den Kindern eine Vielzahl an spannenden Pro-
grammpunkten. Gleich zu Beginn durften sie ihrer 
Fantasie freien Lauf lassen und sich gemeinsam im 
Team eigene Fantasieplaneten ausdenken und ent-
werfen. Mit bunten Farben und kreativen Ideen ge-
stalteten sie außerdem ihre eigenen Ufos. Die Kin-
der waren mit Feuereifer dabei und so entstanden 
wahre Meisterwerke! Auch die bemalten T-Shirts 
wurden zu individuellen Kunstwerken, die die Kin-
der stolz präsentierten.
Darüber hinaus hatten die Kinder neben diesen 
künstlerischen Aktivitäten auch die Möglichkeit, 
Freundschaftsbändchen zu knüpfen. Diese symbo-
lisierten die entstandenen Freundschaften im Zelt-
lager und wurden von den Kindern als Erinnerung 
behalten.

Ein absolutes Highlight war auch in diesem Jahr 
wieder das allseits beliebte Blinkespiel: 
Bei Einbruch der Dunkelheit eroberten die Kinder 
in ihren Kleingruppen die fremde Galaxie – den Ort 
Dornheim. Wenn sie dort einen Betreuer erfolgreich 
aufspürten, ergatterten sie eine Unterschrift. Hier 
war neben ganz viel Mut vor allem auch Zusammen-
halt gefragt!
Diese beiden Eigenschaften benötigten die Jungen 
und Mädchen auch für das zweite Zeltlager-High-
light. Im Spiel „Capture the Flag“ traten die Klein-
gruppen gegeneinander an, um die jeweilige Flagge 
des Gegnerteams an sich zu nehmen.
Dieses spannende und actionreiche Spiel stellte da-
bei bereits eine gute Übung für den traditionellen 
Überfall da! Gleich zweimal mussten alle Kinder 
gemeinsam ihre Flagge – das Symbol der Gemein-
schaft – verteidigen!
An dieser Stelle möchten wir uns von Herzen bei 
unseren Freunden aus Obernzenn und Umgebung 

sowie der EJ Bad Windsheim für wirklich spektaku-
läre und galaktisch gute Überfälle bedanken!

Zum finalen Abschluss zeigten die Kinder noch ein-
mal in einem ganz anderen Bereich was in ihnen 
steckt: Gemeinsam mit Elias Weiß und Lea-Sophie 
Henninger kreierten sie ein phänomenales Ab-
schlussessen mit bunten Space-Pfannkuchen als 
Nachspeise!
Vielen Dank für die abermals investierte Zeit, die 
Vorbereitung und die Mühen!
Gekrönt wurde diese fantastische Zeltlagertage am 
Ende mit den Theateraufführungen der Kinder. Hier 
zeigte sich noch einmal ganz deutlich, was bereits 
während der Woche zu spüren war: Jedes Kind hat 
auf seine Weise seinen Platz in der Gruppe gefunden 
und gemeinsam kann „außerirdisch Gutes“ geschaf-
fen werden!

Dank der Finanzierung von Thorsten Kirschbaum 
kann das Zeltlager auch nächstes Jahr wieder unter 
der Gesamtleitung von Sina Rupp und ihrem Leiter-
team stattfinden.
Dafür laden wir alle Kinder der Gemeinde Obern-
zenn der Klassenstufen 3 – 8 herzlichst ein!

Wann? 05. – 09.08.2024 (2. Woche der Som-
merferien)
Wer ist eingeladen? Alle Kinder der Gemeinde 
Obernzenn der Klassenstufen 3 – 8
Wo? Dornheim

Die Anmeldungen erscheinen im Frühjahr nächsten 
Jahres!
Wir bedanken uns bei allen Kindern, bei allen Be-
treuern und Helfern und ganz besonders bei dir, lie-
ber Thorsten!
Wir freuen uns auf nächstes Jahr! Euer Leiterteam!

VdK OV Obernzenn
Der VdK OV lädt alle Mitglieder zum gemütlichen 
Nachmittag am 20.10.2023, 13:30 Uhr ins Gast-
haus „Zum Löwen“ Fam. Engelhardt, Rappenau 
recht herzlich ein.
Die Vorstandschaft und die Wirtsleut würden sich 
über zahlreiches Erscheinen freuen.

Fundsachen

Vereine und Verbände
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Sollte Jemand eine Mitfahrgelegenheit brauchen, so 
wenden sich an Hellmut Stark, 09844 / 326, Horst 
Fuchs, 09107 / 1276 oder an Brigitte Guggenberger, 
09107 / 9259671. 
Unser nächster gemütlicher Nachmittag findet am 
17.11.2023 im Gasthaus „Grüne Au“ in Hechelbach 
um 13:30 Uhr statt.
Nicht nur VdK-Mitglieder, auch Freunde und Unter-
stützer sind willkommen.
Die Vorstandschaft

Weitere Termine:
08.12.2023 Landgasthaus „Zum Zenngrund“, 
Fam. Weiß Obernzenn -Weihnachtsfeier-

Heimat- und Verkehrsverein
Obernzenn
Wir laden ein zu unserem nächsten 
Stammtisch am Sontag 8. Oktober 
2023 um 18:00 Uhr im Gasthaus „Grüne Au“, in 
Hechelbach. Wir freuen uns auf rege Teilnahme.
Information: Der Beitrag für das Jahr 2023 wird im 
Oktober abgebucht.

Schützengesellschaft Obernzenn
Kirchweihschießen 2023
Kirchweihschießen in Obernzenn gibt es nachweis-
lich seit mehr als 300 Jahren. Belege des ersten Tref-
fens anlässlich der „Obernzennischen Kirchweyh 
1718“ finden sich im Seckendorffschen Archiv und 
lassen vermuten, dass die „löbliche Schützen Com-
panie“ bereits in früherer Zeit zum schießsportli-
chen Kräftemessen eingeladen hatte. 

Am 28. September und am 3. Oktober ist es 
wieder soweit: Teilnehmen kann jeder, egal,  ob er 
Vereinsmitglied oder Bürger des Markts Obernzenn 
ist. Die Ziele werden längst nicht mehr mit Vorder-
ladern, sondern mit dem Kleinkalibergewehr (lie-
gend oder stehend aufgelegt) ins Visier genommen. 
Gewertet werden die drei besten Treffer, die ein 
Teilnehmer erzielt. Es kann unbegrenzt nachgekauft 
und somit das Ergebnis permanent weiter verbes-
sert werden. 
Geschossen wird am Donnerstag (28.09., ab 18:00 
Uhr) und am Dienstag (03.10.,  ab 15:00 Uhr). Die 
Preisverteilung, es gibt Naturalien,  findet am Diens-
tag direkt im Anschluss ans Schießen statt.

An beiden Schießtagen ist natürlich auch für das 
leibliche Wohl bestens gesorgt:
- am Donnerstag, dem 28.09.2023,  laden wir zum     
   Schlachtschüsselessen ein.
- Dienstag, dem 03. 10. 2023 gibt es ab 15:00 Uhr 
  Kaffee und Kuchen sowie diverse deftige Speisen. 
Auf Euer Kommen freut sich die Schützengesell-
schaft Obernzenn

Einladung zur Mitgliederversammlung
der JFG Oberes Zenntal e.V.
am Freitag, den 27.10.2023, um 19:30 Uhr im 
Vereinsheim des SC Trautskirchen.
Zur ordentlichen Mitgliederversammlung gem. § 10 
der Vereinssatzung sind alle Mitglieder herzlich ein-
geladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstands
3. Bericht des Vorstands Finanzen
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Antrag auf Entlastung des Vorstands
6. Bericht der Jugendleiter
7. Wahl des Wahlvorstandes
8. Wahl und Abberufung der Mitglieder des 
    Vorstands
9. Wahl der Rechnungsprüfer
10. Wünsche und Anträge mit Beschlussfassung 
über satzungsgemäß gestellte Anträge
Anträge an die Versammlung müssen gem. § 10 (7) 
der Vereinssatzung mindestens eine Woche vorher 
beim ersten Vorsitzenden schriftlich eingegangen 
sein.
Stimmberechtigt sind alle ordentlichen Vereinsmit-
glieder, die am Tage der Versammlung das 16. Le-
bensjahr erreicht haben.
gez. Der Vorstand

     Gottesdienste in den Evang.-
     Luth. Kirchengemeinden 
     Oberer Zenngrund

Sonntag, 24.09.2023
09:00 Uhr Gottesdienst Allerheiligenkirche Egen-
hausen
10:00 Uhr Kindergottesdienst Obernzenn Gemein-
dehaus 
10:15 Uhr Gottesdienst St. Gertraud Obernzenn
Sonntag, 01.10.2023 
10:15 Uhr Gottesdienst zur Kirchweih St. Gertraud 
Obernzenn
Sonntag, 08.10.2023 
10:15 Uhr Erntedankgottesdienst für Groß und Klein 
in der Scheune der Familie Sturm Esbach 1
Sonntag, 15.10.2023 
09:00 Uhr Gottesdienst zur Kirchweih St. Nikolaus 
und Jakobus Urphertshofen

Kirchliche Nachrichten
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Gruppen und Kreise
Donnerstag, 28.09.2023
14:00 Uhr Seniorennachmittag Unteraltenbernheim 
Gemeindehaus 
Dienstag, 10.10.2023
14:00 Uhr Seniorenkreis Obernzenn Gemeindehaus

Weitere Gruppen, Termine und Veranstaltungen 
finden Sie im evangelischen Gemeindebrief.

Gottesdienste in der Kath. Pfarrgemeinde
Bitte beachten Sie, dass die Gottesdienstordnung 
rechtzeitig in all unseren Kirchen ausliegt. Außer-
dem wird die Gottesdienstordnung in unsere Home-
page eingefügt. www.pfarrei-virnsberg-sondernohe.
de. Weitere Gottesdienste der katholischen Pfarrge-
meinde sind auch im Schaukasten, gegenüber dem 
Rathaus, ersichtlich.

Donnerstag, 21.09.2023
18:00 Uhr Unteraltenbernheim Eucharistiefeier  
Sonntag, 24.09.2023 25. Sonntag im Jahres-
kreis
09:00 Uhr Sondernohe Eucharistiefeier 
Samstag, 30.09.2023 Hl. Otto, Bischof von 
Bamberg, hl. Hieronymus, Priester, Kir-
chenlehrer
10:30 Uhr Unteraltenbernheim Gottesdienst zum 
Schülertreffen  
17:30 Uhr Unteraltenbernheim Vorabendmesse 
Sonntag, 01.10.2023 26. Sonntag im Jahres-
kreis
Kollekte für die Caritas (Haussammlung 25.09. - 
01.10.)
09:00 Uhr Sondernohe Eucharistiefeier - Erntedank  
Donnerstag, 05.10.2023 
18:00 Uhr Unteraltenbernheim Eucharistiefeier  
Freitag, 13.10.2023 
18:00 Uhr Sondernohe Eucharistiefeier 
Samstag, 14.10.2023
17:30 Uhr Unteraltenbernheim Vorabendmesse 
Sonntag, 15.10.2023 28. Sonntag im Jahres-
kreis
19:00 Uhr Sondernohe Rosenkranz  
Donnerstag, 19.10.2023
18:00 Uhr Unteraltenbernheim WGF  

Wertstoffhof
Bad Windsheim, Walkmühle 8
Montag: geschlossen
Dienstag: 09:00 – 13:00 • Mittwoch: 15:00 – 19:00
Donnerstag: 09:00 – 13:00 • Freitag: 11:00 – 15:00
Samstag: 09:00 – 13:00

Sperrmüll
Fordern Sie die Sperrmüllabholung bitte bei der Fir-
ma Knettenbrech + Gurdulic Tel.: 0 93 21/93 94-10 
an. E-Mail: sperrmuell-nea@knettenbrech-gurdulic.de)
Abfallberatung Tel.: 0 93 21/93 94-11
(E-Mail: abfuhr-nea@knettenbrechgurdulic.de)

Glascontainer und Altkleidercontainer be-
finden sich auf dem Bauhofgelände

Im Bereich der Glas und Altkleidercontainer kommt 
es immer wieder zur illegalen Ablagerung von Elek-
tronikschrott und Restmüll. Bitte entsorgen Sie den 
Elektronikschrott im Wertstoffhof in Bad Winds-
heim. Sollten Sie ihren Restmüll nicht in Ihrer 
Tonne unterbringen, haben Sie die Möglichkeit im 
Rathaus gegen eine Gebühr von 5,00 € einen Rest-
müllsack erwerben den Sie bei der nächsten Leerung 
Ihrer Restmülltonnen daneben stellen können. 

Bei der Gemeinde können erworben werden:
Restmüllsack   5,00 Euro 
Biomülltüten (5 Liter) 1,50 Euro für 20 Stück
Biomülltüten (120 Liter) 0,50 Euro pro Stück

Zulassungsstellen

Bad Windsheim: 
Berliner Straße 16, Tel.: 0 91 61 / 92-3350
Montag bis Freitag:    08:00 – 12:00 Uhr
Montag bis Mittwoch: 14:00 – 16:00 Uhr   
Neustadt/Aisch, Landratsamt:
Konrad-Adenauer-Str. 1, Tel.: 0 91 61 / 92-3306
Es können online Termine vereinbart werden.
Montag bis Freitag:    08:00 – 12:00 Uhr
Montag u. Dienstag:    14:00  – 16:00 Uhr
Donnerstag:       14:00  – 17:00 Uhr

Deutsche Post Filiale Bad Windsheim, Seegasse
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag:  09:00 – 12:30 Uhr und 
   14:00 – 18:00 Uhr
Samstag:  09:00 – 12:00 Uhr

Deutsche Post Filiale – Christian Buss
Oberaltenbernheim 7 
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 09:00 – 13:00 Uhr
    15:00 – 17:00 Uhr
Samstag:   Geschlossen

Müllabfuhr

Öffnungszeiten
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Caritas-Beratung für 
pflegende Angehörige 09161 / 888920

Diakonie Ansbach
Schwangerschaftsberatung 0981 / 9690677

Krisendienst Mittelfranken – 
Hilfe in seelischen Notlagen 0911 / 4248550

Sozialpsychiatrischer
Dienst der Diakonie

09161 / 873571
Mo-Fr:  08:00 – 17:00

Frauennotruf 09161 / 1213
Gewalt gegen Frauen 0800 / 0116016

www.hilfetelefon.de
Frauenhaus Ansbach 0981 / 95959
Hospizverein 
Bad Windsheim 09843 / 9807830

LVA Sprechstunde 
Fr. Bach 09841 / 24 50

Dienst:
Rettungsdienst/
Feuerwehr 112

Hausarztnotdienst 116 117
Krankenhäuser:
Bad Windsheim 0 98 41 / 99-0
Neustadt an der Aisch 0 91 61 / 70-0
Apotheke Obernzenn 0 98 44 / 281
N-Ergie (bei Störungen) 0800 234 / 2500 
Fluglärmbeschwerden
Militärisches Luftfahrt- 
amt Köln

Abteilung Flugbetrieb
Postfach 90 61 10 - 51127 Köln
E-Mail: FLIZ@bundeswehr.org

IT-Sicherheitsnotfälle 089 / 1212-4400

Termine der Energieberatungsnachmittage 
2023

Neu: Kurzberatung oder Terminabsprache 
unter Tel.: 0800 / 809 802 400 
Mo. – Do. 08:00 – 18:00 Uhr, Fr. 08:00 – 16:00 Uhr
https://verbraucherzentrale-energieberatung.de

Die Energieberatungen (EB) werden telefonisch 
oder per Videokonferenzschaltung angeboten. Sie 
dauern jeweils 45 Minuten.
Es beraten Sie Herr Daniel Stumpf sowie Herr Dr. 
Thomas Schmidt.

Die kostenlosen Energieberatungen werden geför-
dert durch das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz.

Monat Datum Energieberater
Oktober 06.10. Herr Stumpf
Oktober 12.10. Herr Dr. Schmidt
Oktober 19.10. Herr Stumpf
November 03.11. Herr Stumpf
November 09.11. Herr Dr. Schmidt
November 16.11. Herr Dr. Schmidt
Dezember 01.12. Herr Stumpf
Dezember 14.12. Herr Dr. Schmidt

BusinessForum bei Mekra Lang in Ergers-
heim
Die Wirtschaftsförderung des Landkreises und der 
Verein Wirtschaftsvereinigung laden Sie zum Busi-
nessForum in die Firma Mekra Lang in Ergersheim 
ein.
MEKRA Lang ist ein familiengeführtes Traditions-
unternehmen, dessen Arbeit nunmehr seit 90 Jah-
ren Bodenständigkeit, Authentizität, Verlässlichkeit 
und Mut prägt. Lernen Sie den Weltmarktführer für 
Sichtsysteme in Ergersheim kennen.

VOM FAMILIENUNTERNEHMEN ZUM GLOBAL 
PLAYER
Die Lang Gruppe entwickelte sich aus einer kleinen 
Fürther Hinterhof-Werkstatt. Das innovative Fa-
milienunternehmen ist heute weltweit führender 
Hersteller von Sichtsystemen für Nutzfahrzeuge, 
beschäftigt rund 2900 Mitarbeitende und ist an 7 
Standorten in 7 Ländern der Erde vertreten.
Networking und Social Media sind immer stärker in 
den Alltag eines Unternehmens eingedrungen. Ohne 
ein gutes Netzwerk kann heute kaum ein Unterneh-
men erfolgreich arbeiten. Wir wollen Ihnen helfen, 
dieses Netzwerk auszubauen und Sie dabei unter-
stützen, neue, interessante Firmen und vor allem 
Menschen kennenzulernen.
Stattfinden wird das nächste Forum am 12. Okto-
ber, Buchheimer Str. 4 in Ergersheim. 
Ab 19.00 Uhr wird uns das Unternehmen vorgestellt 
und im Anschluss durch dieses führen. Eine Fahrt 
im Vision Truck ist auf Wunsch möglich. 
Ab ca. 20.30 Uhr werden wir uns dann zum Networ-
king treffen und bei einem kleinen Büffet mit Ge-
tränken den Abend in gemütlicher Runde ausklin-
gen lassen. 
Weitere Informationen und die Anmeldung zum Fo-
rum finden Sie unter www.businessforum-neabw.
de.

Beratungsstellen

wichtige Telefonnummern

Aus dem Landratsamt
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Neues aus der kommunalen 
Allianz

Juli 2023
Die Kommunale Allianz Aurach-Zenn besteht aus 
den sieben Kommunen Emskirchen, Hagenbü-
chach, Markt Erlbach, Neuhof a.d.Zenn, Obern-
zenn, Trautskirchen und Wilhelmsdorf. Ziel des 
Zusammenschlusses ist die lebenswerte und zu-
kunftsorientierte Gestaltung der Region über die 
Gemeindegrenzen hinaus. Dafür treffen sich die 
Mitgliedskommunen regelmäßig, um sich auszutau-
schen, gemeinsame Projekte und Maßnahmen um-
zusetzen oder neue Ideen zu präsentieren. In dieser 
Rubrik werden Sie regelmäßig über die aktuellen 
Projekte der Kommunalen Allianz informiert. 

Impulsberatung 
Die Impulsberatung richtete sich an Eigentümerin-
nen und Eigentümer von (potenziellen) Leerstän-
den. Im Rahmen der Impulsberatung konnten un-
verbindliche und kostenfreie Beratungsgespräche 
mit einem Architekturbüro in Anspruch genommen 
werden. Gefördert wurde dieses Projekt vom Amt 
für Ländliche Entwicklung Mittelfranken und ist in-
zwischen abgeschlossen.
Im Gebiet der Kommunalen Allianz wurden im 
Zeitraum zwischen 2020 und 2023 insgesamt 45 
Impulsberatungen durchgeführt. Aus diesen Bera-
tungsterminen entwickelten sich 17 Projektvorha-
ben, welche insbesondere die Sanierung, den Neu-
bau oder das Ersetzen von Wohnraum umfassen. 
So sollen Leerstände wieder bewohnbar gemacht 
oder geringfügig genutzte Gebäude und Flächen zu 
Wohnraum umgewandelt werden. Konkret beinhal-
ten diese Projektvorhaben beispielsweise den Um-
bau von Scheunen und Stallräumen zu Wohnraum, 
dem Abbruch und Neubau oder das Sanieren von 
Leerständen. Inzwischen befinden sich von den 17 
Projektvorhaben 2 in der Umsetzung. 3 Projektvor-
haben konnten bereits abgeschlossen werden.
Die Kommunale Allianz prüft derzeit, ob eine Neu-
auflage der Impulsberatung möglich ist. Sollte es 
zu einer Neuauflage kommen, wird dies über die 
Homepage der Kommunalen Allianz sowie über die 
Mitteilungsblätter der Mitgliedskommunen kom-
muniziert. 

Leerstandsmanagement
Auf der vergangenen Allianzsitzung stellte das Büro 
Klärle GmbH eine vorläufige Abschlusspräsen-tati-
on zur Erfassung der Innenentwicklungspotenziale 
vor. Seit 2021 läuft dieses Projekt gemeinsam mit 
dem genannten Büro und beinhaltet eine Bestands-
aufnahme aller Baulücken und Leerstände in den 
Mitgliedskommunen, die Erstellung von entspre-

chenden Karten sowie der Eintrag der Daten in eine 
Flächenmanagementdatenbank. Einen weiteren 
Teil des Projektes stellen Beratungsgespräche für 
interessierte Eigentümerinnen und Eigentümer der 
erfassten Baulücken und Leerstände dar. Aktuell 
werden hierfür die Termine organisiert und finden 
im Sommer bzw. Herbst statt.

LAG Rangau
Gemeinsam mit den Kommunalen Allianzen Kern-
franken und NorA aus dem benachbarten Land-
kreis Ansbach bewirbt sich die Kommunale Allianz 
Aurach-Zenn um die Gründung einer Lokalen Akti-
onsgruppe (LAG) und somit für das EU-Fördermit-
telprogramm LEADER. Ziel ist die gemeinsame Ent-
wicklung einer lebenswerten und zukunftsstarken 
Region über Gemeinde- und Landkreisgrenzen hin-
weg. Inzwischen hat die LAG Rangau die offizielle 
Anerkennung für die LEADER-Förderperiode 2023-
2027 erhalten. Die aktualisierten Förderrichtlinien 
sollen seitens des bayerischen Landwirtschaftsmi-
nisteriums Ende Juli erscheinen und werden die ex-
akten Kriterien zur Förderung von LEADER-Projek-
ten beinhalten.  Anschließend können Projektideen 
beim LAG-Manager eingereicht werden. Die Kon-
taktdaten sind unter www.lag-rangau.de zu finden.  

Kommunale Allianz Aurach-Zenn e.V. • Ansprech-
partner: Maximilian Gaier • Hugenottenplatz 8 • 
91489 Wilhelmsdorf • Tel.: 09104/82 62 918 • Mail: 
info@aurachzenn.de • www.aurachzenn.de

Regionalbudget 2024 - Förderanträge einreichen
Die Kommunale Allianz „Aurach-Zenn“ e.V. betei-
ligt sich auch 2024 am Förderprogramm „Regional-
budget“ des Amts für Ländliche Entwicklung (ALE) 
Mittelfranken und ruft hiermit unter Vorbehalt der 
Bewilligung durch das ALE Mittelfranken zur Ein-
reichung von Förderanträgen auf. 
Das Regionalbudget stellt im Jahr 2024 Mittel von 
bis zu 100.000 € bereit, mit denen die Kommu-
nale Allianz Aurach-Zenn Kleinprojekte fördern 
kann. Die Gesamtkosten für ein Kleinprojekt dürfen 
20.000 € netto nicht übersteigen. 
Der Fördersatz liegt bei bis zu 80 Prozent der Net-
tokosten bis zu einer Förderhöhe von jeweils 10.000 
€. Antragsberechtigt sind Kommunen, Vereine, Be-
triebe, Stiftungen, Kirchen, Privatpersonen etc.
Gefördert werden Projekte und Maßnahmen, die ei-
nen Beitrag zu den folgenden Kriterien leisten:
- Gemeinwohlorientierung
- Familienfreundlichkeit, Generationengerechtig-
   keit, Demografie
- Verbesserung Orts- /Landschaftsbild
- Beitrag zur Innenentwicklung und Infrastruktur-
   verbesserung
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RAuszeit ... von der Trauer
Pferdegestützte Trauerbegleitung

Suchen Sie in einer schweren Phase nach einer zwei- und 
vierbeinigen Wegbegleitung, um Ihre Trauer ganz in Ruhe 
und in Ihrem Tempo verarbeiten zu können?

RAuszeit ... vom Stress
Stress- und Burnoutberatung

Haben Sie das Gefühl, dass gerade alles zu viel ist und 
suchen nach einem Ort, an dem Sie gemeinsam an Wegen 
arbeiten können, wieder Sie selbst und entspannt zu sein 
und neue Kraft zu schöpfen?

RAuszeit...mit Bewegung
Personal Training

Verlangt Ihr Körper eindeutig nach mehr Bewegung, weil es 
im Alltag gerade vielleicht zu wenig davon gibt oder Sie gene-
rell zurzeit an irgendeiner Stelle mit ihm unzufrieden sind?

RAuszeit – 
 Ganzheitliche Begleitung 
  für Körper, Geist & Seele

Dann melden Sie sich 
gerne ganz unverbindlich 
für weitere Informationen 
oder für ein persönliches 
Kennenlernen.

Elena Sophia Hillen
09107 9259861
kontakt@rauszeit-
limbach.de

Weitere Informationen: 
www.rauszeit-limbach.deAlle Angebote sind mit oder ohne Pferd möglich.

Schöne Dachgeschosswohnung
in Obernzenn (Rosenleite) ab 1. Oktober zu vermieten. 
Wohnraum mit Einbauküche, Schlafzimmer, Bad und 

Balkon, 50 qm, 620 Euro Warmmiete

Telefon: 09844-9785840

- Verbesserung der Daseinsvorsorge und Betreuung
- Außenwirkung, Imageförderung
Förderfähig sind nur Projekte, die bis zum 20. Sep-
tember 2024 umgesetzt und abgerechnet werden 
können und deren Durchführungsnachweise bis 
zum 01. Oktober 2024 vorgelegt werden. Ein Aus-
wahlausschuss entscheidet über die Vergabe der 
Fördermittel.
Förderanträge reichen Sie bitte ab dem 01. Oktober 
2023 bis spätestens 24. November 2023 bei der für 
das Regionalbudget federführenden Stelle ein:
Verwaltungsgemeinschaft Hagenbüchach - Wil-
helmsdorf • z. Hd. Herrn Maximilian Gaier • Huge-
nottenplatz 8 • 91489 Wilhelmsdorf

Nähere Informationen zum Regionalbudget erhal-
ten Sie unter https://www.stmelf.bayern.de/agrar-
politik/foerderung/234566/index.php. Zudem kön-
nen sich Interessierte direkt an Maximilian Gaier, 
den Umsetzungsbegleiter der Kommunalen Allianz 
„Aurach-Zenn“ e.V. wenden: E-Mail: info@aurach-
zenn.de, Tel.: 09104 82 629 18 , www.aurachzenn.de

Schulung für Ehrenamtliche der Fachstelle 
für pflegende Angehörige
Am 5./12./19./26. Oktober und 9. November 
2023 findet im evangelischen Gemeindezentrum 
Neustadt/Aisch, Schlossgraben 1, 91413 Neustadt/
Aisch eine Schulung für Ehrenamtliche der Fachstel-
le für pflegende Angehörige statt. Die Teilnehmer/
innen der Schulung erhalten nach Beendigung der 
Schulung und Aufnahme in den Helferkreis der Ca-
ritas oder Diakonie Neustadt/Aisch eine Aufwands-
entschädigung von 9€ pro Stunde für Einsätze bei 
Pflegebedürftigen.
Anmeldung und weitere Informationen: Svenja Zim-
mermann - Sozialpädagogin (FH), Zentrale Diako-
niestation Neustadt/Aisch, Fachstelle für pflegende 
Angehörige, Kirchplatz 5, 91413 Neustadt/Aisch, Te-
lefon:  09161 / 8995-23, Fax: 09161 / 8995-48
Sprechzeiten: Montag und Mittwoch 8:30-10:30 Uhr
 
Grundkurs zur sicheren Waldarbeit mit der 
Motorsäge im Revier Burgbernheim

In diesem zweitägigen Kurs lernen Waldbesitzer/in-
nen und Familienangehörige den sicheren und kör-
perschonenden Umgang mit der Motorsäge.
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.
Kosten: Das Entgelt für den zweitägigen Kurs Siche-
re Waldarbeit mit der Motorsäge beträgt 60 Euro 
pro Teilnehmer.

Termine und Veranstaltungsorte
27. - 28. September 2023 • 08:30 bis 16:00 Uhr

Grundkurs Sichere Waldarbeit – Revier Burgbern-
heim (Frauenkurs) 12 Teilnehmerinnen
3. - 4. Januar 2024 • 08:30 bis 16:30 Uhr
Grundkurs Sichere Waldarbeit – Revier Burgbern-
heim 12 Teilnehmer

Veranstaltungsort: Burgbernheim - Detaillierte In-
formationen werden noch bekanntgegeben.

Die Anmeldung zu den Kursen ist ausschließlich on-
line möglich. Unter der Seite: https://www.aelf-fu.
bayern.de finden Sie das Schulungsprogramm für 
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer.

Sonstiges



vitalpark_frankenhoehe         VitalParkFranken
Vitalpark Frankenhöhe Inh. Artur Zirnsak e.K.

Kellerfeld 4 • 91604 Flachslanden

Tel. (09829) 9322272 • �t@vitalpark-frankenhoehe.de

www.vitalpark-frankenhoehe.de
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KFZ-KOLB G
m
b
H

Tankstelle
mit Shop

Ta
nk

au
to

m
at

Jeden Donnerstag

Auto - Motorrad - Quad

Sale & Service

Mit uns FAHREN Sie immer sicher!
91619 Obernzenn  ·  Hauptstraße 6  ·  Tel. 0 98 44 - 9 68 60  ·  Fax 0 98 44 - 9 68 68  ·  www.team-kolb.com
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